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2011 

Bericht_~gung der Dritten Verordnung 
zur Anderung der Allgemeinen 

Verwaltungsgebührenordnung NRW 

Vom 4 . März 2025 

Artikel 1 der Dritten Verordnung zur Änderung der 
Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW vom 
18 . Februar 2025 (GV. NRW. 238) wird wie folgt berich­
tigt: 

In Nummer 194 wird die Anga be „10.1.1.17.3" durch die 
Anga be 10.1.1.17.13" ersetzt. 

Düsseldorf, den 4. März 2025 

Der Minister des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Monika W i ß m a n n 

- GV. NRW 202 5 S. 270 

203011 

Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung für die 

Laufbahn des Abschiebungshaftvollzugsdienstes 
sowie die Laufbahnbefähigung des Werkdienstes 
im Abschiebungshaftvollzugsdienst in Unterbrin-

gungseinrichtungen für Ausreisepflichtige des 
Landes Nordrhein-Westfalen (APOAHVollz) 

Vom 20. Februar 2025 

Auf Grund des § 7 Absa tz 2 Sa tz 1 bis 3 des La ndes­
beamtengesetztes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW S . 310 , 
ber. S . 642) , das zuletzt durch Gesetz vom 5. Juli 2024 
(GV. NRW S. 44 7) geänd ert worden ist , verordnet das 
Ministerium für Kinder, Jugend , Familie, Gleichstellung, 
Flucht und Integra tion im Einvernehmen mit dem Minis­
terium des Innern und dem Ministerium der Fina nzen: 

Inhaltsübersicht 

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 La ufbahnbefähigung 

§ 2 Einstellungsvora ussetzungen 

§ 3 Bewerbung 

§ 4 Eignungsfeststellungsverfa hren 

§ 5 Einstellung und Zulassung 

§ 6 Rechtsstellung 

Teil 2 
Ausbildung 

§ 7 Ausbildungsz iel 

§ 8 Dauer der Ausbildung 

§ 8a Regelungen für schwerbehinderte und ihnen 
gleichgestellte Menschen 

§ 9 Vorzeitige Entlass ung 

§ 10 Ausbildungsga ng 

§ 11 Verantwortung für d ie Ausbildung, Lehrkräfte 
und Praxisa nleitung 

§ 12 Pra ktische Ausbildung 

§ 13 Schulische Ausbildung 

§ 14 Bewertung der Leistungen 

§ 15 Vora ussetzungen für die Laufbahnprüfung 

Teil 3 
Prüfung 

§ 16 Zweck und Art der Laufbahnprüfung 

§ 17 Prüfungsausschuss 

§ 18 Prüfungsverfahren 

§ 19 Schriftlicher Teil der Laufbahnprüfung 

§ 20 Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistungen 

§ 21 Mündlicher Teil der Laufbahnprüfung 

§ 22 Bewertung der mündlichen Prüfungsleistungen 

§ 23 Schlussentscheidung 

§ 24 Niederschrift über den Prüfungshergang und 
Erteilung des Zeugnisses 

§ 25 Nichtablieferung von Prüfungsa rbeiten und 
Versäumen der Prüfungstermine 

§ 26 Verstöße gegen die Prüfungsbestimmungen 

§ 27 Wiederholung der Prüfung 

§ 28 Einsichtnahme in die Prüfungsarbeit en 

Teil 4 
Laufbahn des Werksdienstes 

§ 29 Laufbahn des Werkdienstes im Abschi ebungshaft­
vollzug 

Teil 5 
Schlussvorschrift 

§ 30 Übergangsregelung 

§ 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Laufbahnbefähigung 

(1) Die Befähigung für die Laufbahn des Absc hiebungs­
haftvollzugsdienstes besitzt , wer die Ausbildung und 
Prüfung gemäß den Vorschriften dieser Verordnung er­
folgreich abgeschlossen hat. 

(2) Die Laufbahnbefähigung besitzt a uch , wer die Befä­
higung für die La ufbahn des a llgemeinen Vollzugsdi ens­
tes bei den Justizvollzugseinrichtungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen nach der Ausbildungsordnung 
allgemeiner Vollzugsdienst (APOa VollzD) in der für die 
Bewerbenden jeweils geltenden Fassung erworben ha t. 
Die Beamtinnen und Beamten , die nach Sa tz 1 in die 
La ufbahn des Abschiebungshaftvollzuges eingestellt 
oder versetzt werden und noch über ke ine Kenntnisse 
oder Fertigkeiten in Bezug a uf die beso nderen Anforde­
rungen des Abschiebungshaftvollzuges verfü gen , sind 
nach ihrer Einstellung oder Versetzung a ngemessen fort ­
zubilden; die Beamtinnen und Beamten sind verpflichtet , 
a n diesen Fortbildungen teilzunehmen. 

§ 2 
Einstellungsvoraussetzungen 

Zur Ausbildung für die Laufba hn des Abschiebungshaft ­
vollzugsdienstes bei Unterbringungseinrichtungen für 
Ausreisepflichtige des Landes Nordrhein-Westfa len kann 
zugelassen werden , wer 

1. die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ernennung 
zur Beamtin oder zum Beamten erfüllt , 

2. in charakterlicher, geistiger, körperlich er und gesund ­
heitlicher Hinsicht für die Laufbahn gee ignet ist, 

3. mindestens 

a ) eine Realschule mit Erfolg besucht h a t oder e inen 
als gleichwertig anerka nnten Bildungsstand be­
sitzt oder 

b) eine Hauptschule mit Erfolg besucht ha t oder ei­
nen a ls gleichwertig anerkannten Bildungsstand 
besitzt und eine förd erliche abgeschlossene Be­
rufsausbildung oder eine abgeschlossene Ausbil-
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dung in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungs­
verhältnis nachweist und 

4. zum Zeitpunkt der Einstellung das 18. Lebensja hr 
vollendet hat und na ch Abschluss der Ausbildung ein­
schließlich der Laufbahnprüfung die für die spätere 
Ubernahme in das Beamtenverhältnis a uf Probe gel­
tende gesetzliche oder individuelle Altersgrenze noch 
nicht überschreiten würde. 

§3 
Bewerbung 

(1) Die Bewerbung ist an die Bezirksregierung als Ein­
stellungsbehörde zu richten, in deren Bez irk die Unter­
bringungseinrichtung gelegen ist , bei der die Beschäfti­
gung gewünscht wird. 

(2) Der Bewerbung ist ein Lebenslauf beizufügen . Zu­
dem sollen bereits der Bewerbung folgende Unterlagen 
beigefügt werden: 

1. eine Ablichtung des Schulzeugnisses und gegebenen­
falls Ablichtungen der Zeugnisse und Bescheinigun­
gen , durch die die Voraussetzungen des § 2 Nummer 3 
nachgewiesen werden, 

2. Ablichtungen von Zeugnissen über die Tä tigkeiten 
seit der Schulentlassung, 

3. erweitertes polize iliches Führungszeugnis, 

4. eine Erklärung, ob e in gerichtliches Strafverfahren 
oder ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft 
anhängig ist , 

5. eine Erklärung, dass di e wirtschaftlichen Verhältnisse 
geordnet sind und 

6. wenn vorliegend, ein Nachweis über den Erwerb des 
deutschen Sportabzeichens innerhalb der letzten 
zwölf Monate . 

Die Unterlagen zu Satz 1 sind in jedem Fall vor der 
Durchführung des Eignungsfeststellungsverfahrens nach 
§ 4 einzureichen ; die jeweilige Frist zur Einreichung 
wird durch die Einstellungsbehörde festgelegt. 

(3) Besteht bereits ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis im 
Justizvollzugsdienst bei Justizvollzugseinrichtungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen, ist die Bewerbung auf dem 
Dienstweg einzureichen . Soweit die erforderlichen Un­
terlagen in den Personalakten enthalten sind , ka nn auf 
sie Bezug genommen werden. Die Leitung einer Justiz­
vollzugseinrichtung ha t sich ei ngehend zu der Bewer­
bung zu äußern. 

(4) Eine Bewerbung, bei der nach den eingereichten Un­
terlagen die Einstellungsvoraussetzungen offensichtlich 
nicht erfüllt sind , ist unter Rückga be der Bewerbungs­
unterlagen zu bescheiden. Die übrigen Bewerbenden 
nehmen an dem Verfahren der Personalauswahl teil. 

§ 4 

Eignungsfeststell ungsverfahren 

(1) Der Entscheidung über die Zulassung geht ein Ver­
fa hren zur Feststellung der für die La ufbahn des Ab­
schieb ungshaftvollzugsdienstes erforderlichen körper­
lichen , gesundheitli chen, geistigen und charakterlichen 
Eignung voraus . 

(2) Die Durchführung des Verfahrens obliegt den bei der 
Bezirksregierung im Bezirk der belegenden Einrichtung 
eingerichteten Kommissionen zur Eignungsfeststellung. 
Insbesondere für die Zeit des Aufbaus einer neuen Ein­
richtung kann di e Durchführung des Verfahrens durch 
andere Bezirksregierungen sowie durch Beschäftige aus 
dem Geschäftsbereich des für Justiz zuständigen Minis­
teriums übernommen werden. 

(3) Den Vorsitz der Kommission hat die Leiterin oder der 
Leiter des für Ausbildung zuständigen Dezerna tes der 
Bezirksregierung oder eine oder einer von dieser oder 
diesem bestimmte Mitarbeiterin oder bestimmten Mitar­
beiter. Der Kommission gehören da neben vier weitere 
Personen an, die a us dem Kreis der folgenden in der Be­
zirksregierung tä tigen Bediensteten von der Vorsitzenden 
oder dem Vorsitzenden bestimmt werden: die Leiterin 
oder der Leiter des für den Abschiebungshaftvollzug zu­
ständigen Dezernates der Bezirksregierung oder ihre 

oder seine Vertretung, eine Mitarbeiterin oder ein Mitar­
beiter des allgemeinen Abschiebungshaftvollzugsd iens­
tes mit mehrjähriger Berufserfahrung im allgemeinen 
Abschiebungshaftvollzugsdienst, eine Psychologin oder 
ein P sychologe und die Gleichstellungsbeauftragte. Als 
Psychologin oder Psychologe kann auch eine nicht bei 
der Bezirksregierung beschäftigte Person bestellt wer­
den. Als Mitarbeiterin oder der Mitarbei ter des allgemei­
nen Abschiebungshaftvollzugsdienstes mit mehrjähriger 
Berufserfahrung im allgemeinen Absch iebungshaftvoll­
zugsdienst kann auch eine bei einer anderen Bezirks­
regierung beschäftigte Person bestellt werden. 

(4) Das Verfahren wird nach einheitlichen Untersu­
chungsmethoden durchgeführt. Es umfasst pädagogische 
und psychologische Testuntersuchungen sowie Gesprä­
che mit der Kommission. 

(5) Die körperliche Eignung wird regelmäßig durch das 
erfolgreiche Absolvieren des vom für Justiz zuständigen 
Ministeriums für den allgemeinen Vollzugsdienst bei Jus­
tizvollzugseinrichtungen festgelegten Fitness-Tests 
nachgewiesen. Hilfsweise ka nn dieser durch die Vorlage 
des innerhalb der letzten zwölf Mona te erworbenen 
deutschen Sportabzeichens ersetzt werden. 

(6) Zur Eignungsfeststellung kann sich die Kommission 
der Amtshilfe von Justizvollzugseinrichtungen und deren 
Personal bedienen. 

(7) Die Kommission stellt fest, dass die oder der Bewer­
bende für die angestrebte L aufba hn „geeignet " oder 
,,nicht geeignet" ist. 

(8) Als geeignet für die Zulassung zur Ausbildung für 
die Laufbahn des Abschiebungshaftvollzugsdienstes 
kann auch angesehen werden , wer ein Verfahren zur Eig­
nungsfeststellung im Sinne des Absatzes 1 bei Justizvoll­
zugseinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen , das 
nach den dort geltenden Vorschriften durchgeführt 
wurde, erfolgreich durchlaufen hat. 

§5 
Einstellung und Zulassung 

(1) Die Einstellungsbehörde lässt im Rahmen der ihr 
zugewiesenen Einstellungserm ächtigungen und der ihr 
eingeräumten Ausbildungskapazität bei der Justizvoll­
zugsschule Nordrhein-Westfalen Bewerbende regelmäßig 
zum 1. Juli eines jeden Jahres zum Vorbereitungsdi enst 
zu. Zur Bestimmung der bei der Justizvollzugsschule 
Nordrhein-Westfalen einzuräumenden Ausbildungska­
pazität meldet die Einstellungsbehörde nach Abstim­
mung mit der Justizvollzugsschule Nordrhein-Westfalen 
ihren Ausbildungsbedarf über das für Ausländer- und 
Asylangelegenheiten zuständige Ministerium frühzeitig 
bei dem für Justiz zuständigen Ministerium an. 

(2) Die Zulassung erfolgt nur, wenn folgende Unterlagen 
vor der Zulassung zum Vorbereitungsdienst vorliegen 
und sich daraus keine Bedenken ergeben: 

1. beglaubigte Abschriften der nach § 3 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 und 3 beizufügenden Unterlagen , 

2. eine Geburtsurkunde oder ein Geburtsschein oder ein 
Auszug aus dem Familienbuch der Eltern, bei Verhei­
rateten auch die Heiratsurkunde oder ein Auszug aus 
dem für die Ehe geführten Familienbuch , bei Lebens­
partnern auch die Lebenspartnerschaftsurkunde oder 
ein Auszug aus dem für die Lebenspa rtnerschaft ge­
führten Lebenspartnerschaftsbuch jeweils in beglau­
bigter Form, 

3. das Ergebnis der amtsärztlichen Untersuchung und 

4. erweitertes polizeiliches Führungszeugnis ohne Ein­
tragungen . 

§6 
Rechtsstellung 

(1) Die Einstellung in den Vorbereitungsdienst erfolgt 
unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf. 
Die Dienstbezeichnung lautet „Vollzugsobersekretäran­
wärterin" beziehungsweise „Vollzugsobersekretäranwär­
ter". 

(2) Bei Dienstantritt ist der Diensteid nach § 46 des 
Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
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S. 310 , ber. S. 642) , da s zul etzt durch Gesetz vom 5. Juli 
2_024 (GV. NRW.S. 447) geändert worden ist, zu leisten. 
Uber die Vereidigung ist eine Niederschrift zu fertigen 
und zu den Personalakten zu nehmen. 

Teil 2 

Ausbildung 

§ 7 

Ausbildungsziel 

(1) Ziel der Ausbildung is t es, in einem Theorie und Pra­
xis verbindenden Ausbildungsga ng Bea mtinnen und 
Beamte auszubilden, di e nach ihrer Persönlichkeit und 
nach ihren fa chlichen Kenntnissen und Fähigkeiten in 
der Lage sind , in den Aufga bengebieten der Laufbahnen 
des Abschiebungshaftvollzuges und des allgemeinen 
Vollzugsdienstes bei Justizvoll zugse inri chtungen des 
Landes Nordrhe in-Westfalen selbstständig und mit sozi­
a lem Verständnis a n der Erfüllun g der Vollzugsaufgaben 
mitzuwirken. 

(2) Die Ausbildung ist so zu gestalten, dass d ie Beamtin 
oder der Beamte sich der freihe itli chen demokra ti schen 
Grundordnung unseres Staa tes verpflichtet fühlt und 
den Beruf als Dienst für das allgemeine Wohl auffass t. 

(3) Die Anwärterinnen und Anwärter haben die Sicher­
heit und Rechte der Einzelnen in einer auf dem Grund­
satz der Rechtsstaa tlichkeit basierenden demokra tischen 
Gesellschaft zu gewä hrleis ten. Höchster Respekt vor der 
Menschenwürde und ein vera ntwortungsvoller Umga ng 
mit den funktionsbedingten Befu gni sse n gehören zu den 
unbedingten Ausbildungszielen. 

(4) Während de r Ausb il dung is t ein besonderes Augen­
merk auf die ethischen Grundlagen der Berufsausübung 
im Vollzugsdienst zu richten. Während der Ausbildungs­
a bschnitte des Abschiebungsha ftvollzuges is t den beson­
deren Anforderungen a n den Abschiebungshaftvoll zug, 
die sich vor dem Hinterg rund von Flucht und Migr a tion 
ergeben , Rechnung zu tragen. Den Anwä rterinnen und 
Anwä rtern sind die kulturellen , religiösen, geschi chtli­
chen , geopolitischen , ethnischen und sozialen Zusam­
menhänge, die Flucht und Mi gra ti on a us den Herkunfts­
ländern zugrund e liegen , sowie Kenntnisse und Fertig­
keiten zur Bewältigung der sich dara us ergebenden 
Konfliktpotentia le zu vermitteln . Die Ausbildung vermit­
telt a uch Kenntnisse und Fertigkeiten im U mga ng mit 
besonderen psychischen Belas tungss itua ti onen der Un­
tergebrachten, insbesonde re das Erkennen von und den 
Umgang mit Tra uma ta. Die Ausbildung vermittelt auch 
di e rechtlichen Gr undlagen des Abschiebungshaftvoll­
zugs mit ihren rechtlichen Bezügen zu m Asyl- und Aus­
länderrecht. 

Die besonderen theoretischen Ausbildungsinhalte nach 
den Sä tzen 2 bis 5 werden im U mfa ng von mindestens 
100 Unterrichtseinhe iten gemäß eines von der Einstel­
lungsbehörde zu erstell endem Ausbildungspla n im Rah­
men der prakti schen Ausbildung in der Abschiebungs­
hafteinrichtung durch Lehrkräfte vermittelt , die von der 
Einstellungsbehörde für diesen Zweck bestimm t werd en. 

§ 8 

Dauer der Ausbildung 

(1) Die Ausbildung dauert einschließlich der Prüfung 
zwei Jahre , unbeschadet des § 9. 

(2) Bei einer notwendig werdenden Verlä ngerung von 
Ausbildungszeiten und beim erstmaligen Nichtbestehen 
der Laufba hnprüfung kann die Einstellungsbehörde die 
Ausbildung verlängern . Der Vorbereitungsdienst soll ins­
gesamt höchstens drei Jahre da uern. 

(3) Über eine Verlängerung aus Anlass von nicht e rho­
lungsurla u bsbedingten Abwesenheitszeiten entscheidet 
die Einstellungsbehörde. 

(4) In den Fällen, in denen die Einhaltung der Ausbil­
dungszeitbegrenzung nach Absa tz 2 eine unzumutbare 
Härte für die Auszubildenden da rstellen würde und di e 
dazu führenden Umstä nd e nicht von ihnen zu vertreten 
sind , kann das für Ausländer- und Asyla ngelegenheiten 
zustä ndige Mini sterium in Abstimmung mit der Einstel-

lungsbehörde im Einzelfall e ine Ausnahme von der Aus­
bildungszeitbegrenzung nach Absatz 2 zulassen. 

(5) Zeiten eines Vorbereitungsd ienstes für eine La ufbahn 
mit vergleichbaren Inhalten können bis zur Dauer e ines 
Ja hres auf den Vorbereitungsdienst a ngerechnet werden . 

§ 8a 
Regelungen für schwerbehinderte 

und ihnen gleichgestellte Menschen 

(1) Schwerbehinderten Menschen sowie den ih nen gleich­
gestellten Menschen ist auf deren Antrag e ine der jeweili ­
gen Behinderung angemessene Kompensa tion zur Wa h­
rung der Chancengleichheit (Kompensation) zu gewä hren. 
Über die Gewährung einer Kompensa ti on entscheidet im 
Einstellungsverfahren die Einstellungsbehörde, wä hrend 
der Ausbildung die Ausbildungsleitung, während der 
schulischen Ausbildungsa bschnitte die Leitung der Justiz­
vollzugsschule Nordrhein-Westfa len und im Prüfungsver­
fa hren gemäß den §§ 16 bi s 28 der Prüfungsausschuss 
oder eine von ihm beauftragte Stelle. Art und Umfa ng der 
Kompensation sind mit den Betroffenen zu erörtern. Die 
Kompensation darf nicht zu einer qu alitativen Herabset­
zung der Prüfungsanforderungen führen. 

(2) Schwerbehinderte Menschen sowie di e ihnen gleich­
gestellte Menschen legen die erford erlichen Bescheini ­
gungen über Art und Umfang ihrer Behinderung vor, so­
fern sie Kompensationen im Sinne des Absa tz 1 in An­
spruch nehmen wollen. Der Antrag a uf Gewährung einer 
Kompensation im Prüfungsverfa hren soll zu Beg inn ei­
nes jeden Ausbildungsjahres gestellt we rd en. 

(3) Die Schwerbehindertenvertretung ist rechtzeitig 
über anstehende Prüfungstermine mit Schwerbehinder­
ten sowie den ihnen gleichgestellten zu prüfenden Perso­
nen zu informieren . Der Schwerbehindertenvertretung 
ist zu gestatten , an den mündli chen und pra ktischen 
Prüfungen teilzunehmen und nach deren Abschluss vo r 
der Beratung des Ergebnisses der Prüfung gegenüber der 
Prüfungskommission eine Stellungnahme a bzugeben. 
Bei mündlichen Prüfungen hat die Schwerbehinderten­
vertretung zud em das Recht, a n a ll en Prüfungsgesprä­
chen auch mit nicht behinderten Bewerbenden te il zu­
nehmen. 

(4) Die Regelungen gemäß Nummer 7 d er Richtlinie 
SGB IX vom 19. Dezember 2023 (MBl. NRW. S . 1540) in 
der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt. 

§9 

Vorzeitige Entlassung 

(1) Die Anwärterin oder der Anwä rter ist regelmäßig zu 
entlassen, wenn die Anforderungen in körperlicher, ge­
sundheitlicher, geistiger oder charakterlicher Hins icht 
nicht erfüllt werden oder ein sonstiger wichtiger Grund 
vorliegt . Eine Beamtin a uf Widerruf oder ein Beamter 
auf Widerruf ist insbesondere zu entlassen, wenn sie oder 
er eine Prüfungsleistung a uch nach Wi ede rholung nicht 
mindestens mit der Note „ausreichend" a bschließt oder 
die maximale Zeitvorga be des Studiums gemäß§ 8 über­
schreitet. 

(2) Die Entscheidung trifft die Einstellungsbehörde. 

§ 10 
Ausbildungsgang 

(1) Die Ausbildung umfasst prakti sche und schuli sche 
Ausbildungsabschnitte. Die prakti sche Ausbi ldung er­
folgt in Justizvollzugseinrichtungen und in Unterbrin­
gungseinrichtungen für Ausreisepflichtige des Landes 
Nordrhein-Westfalen und durch Hospita tionen , di e schu­
lische Ausbildung an der Justizvollzugsschule Nord­
rhein-Westfalen . 

(2) Die regelmäßige Reihenfolge und Da uer der einzel­
nen Ausbildungsabschn itte werden wie fo lgt festgelegt: 

Ausbildungsabschnitt 

Praktische Ausbildung I: 

Dauer 

zweieinhalb Mona te Abschie­
bungshaftvoll zug in e iner 
U n terbringu ngsei n ri chtu ng, 
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Ausbildungsabschni tt Dauer 

Schulische Ausbildung I: drei Mona te, 

Praktische Ausbildung II: zwei Monate im 
Erwachsenenvollzug und 
zwei Mona te im 
Abschiebungshaftvollzug, 

Schulische Ausbildung II: drei Monate, 

Praktische Ausbildung III: fünfeinhalb Monate, 
davon eine Woche Hospitation 
in der Psychiatrie, 
eine Woche Hospitation 
bei einer Zentralen Aus­
länderbehörde, 
ein Mona t im Jugendvollzug 
oder Jugendarrestvollzug , ein 
Monat im offenen Justizvoll­
zug und 
drei Monate im Abschi e­
bungshaftvollzug einer 
U n terbri ngungsei nri eh tung, 

Schulische Ausbildung III: drei Mona te, 

Praktische Ausbildung IV: drei Mona te Abschiebungs­
haftvollzug in einer Unter­
bringungseinrichtung. 

Die praktischen Ausbildungsabschnitte im Vollzugs­
dienst können ausnahmsweise auch im Erwachsenen­
vollzug geleistet werden, solange Ausbildungskapazitä­
ten in einer Einrichtung mit Abschiebehaftvollzug nicht 
in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Finden 
praktische Ausbildungsabschnitte ausnahmsweise im Er­
wachsenenvollzug statt, sind die besonderen Anforde­
rungen des Abschi ebungshaftvollzuges vollumfänglich 
und auf geeignete _Weise zu vermitteln, vergleiche § 7 Ab­
satz 4 Satz 6. Uber Abweichungen hinsichtlich der 
Länge der Ausbildungsabschnitte sowie des Ortes der 
praktischen Ausbildung entsche idet das für Ausländer­
und Asylangelegenheiten zuständige Ministerium; soweit 
die praktische Ausbildung im Justizvollzug betroffen ist, 
im Einve_rnehmen mit dem für Justiz zuständigen Minis­
terium. Uber Verschiebungen einzelner Ausbildungsstati­
onen von einem praktischen Ausbildungsabschnitt in ei­
nen anderen entscheidet die Einstellungsbehörde im 
Einvernehmen mit den Ausbildungsstellen des Justiz­
vollzuges und den anderen an der praktischen Ausbil­
dung beteiligten Einrichtungen. Ob Ausbildungskapazi­
täten in einer Einrichtung mit Abschiebehaftvollzug 
nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen, wird 
festgestellt durch das für Auslä nd er- und Asylangelegen­
heiten zuständige Mini sterium in Abstimmung mit der 
Einstellungsbehörde. Die Entscheidungszuständigkeit 
nach Satz 4, erster Halbsatz kann auf die Einstellungs­
behörde delegiert werden. 

§ 11 

Verantwortung für die Ausbil dung, Lehrkräfte 
und Praxisanleitung 

(1) Für die praktische Ausbildung und deren Inhalte so­
wie die Unterrichtseinheiten nach § 7 Absatz 4 Satz 6 im 
Abschiebungshaftvollzug ist di e Einstellungsbehörde 
verantwortlich. Für die schulische Ausbildung ist die 
Leiterin oder der Le iter der Justizvollzugsschule Nord­
rhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen verantwortlich. 

(2) Die Einstellungsbehörde bestellt auf Vorschlag der 
Leiterin oder des Leiters des für den Abschiebungshaft­
vollzug zuständigen Dezerna tes aus dem Kre is der geeig­
neten und berufserfa hrenen Angehörigen des Abschie­
bungshaftvollzugsdienstes, befristet auf zwe i Jahre, 
mindestens eine Ausbildungsbeauftragte oder einen Aus­
bildungsbeauftragten für di e praktische Ausbildung in 
der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige. 

(3) Die Einstellungsbehörde bestimmt auf Vorschlag der 
Leiterin oder des Leiters des für den Abschiebungshaft­
vollzug zuständigen Dezerna tes geeignete Bedienstete 
der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige zu 
Lehrkräften für den Unterricht während der prakti schen 

Ausbildung und zu Praxisanleiterinnen und Praxisanlei­
tern am Arbeitsplatz in der Unterbringungseinrichtung 
für Ausreisepflichtige. 

(4) Die Leiterin oder der Leiter der ausbildenden Justiz­
vollzugseinrichtung bestimmt neben der Ausbildungslei­
tung nach den für den Justizvollzug geltenden Vorschrif­
ten geeignete Bedienstete zu Lehrkräften für den Unter­
richt während der praktischen Ausbildung und zu 
Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern am Arbeitsplatz 
des Justizvollzuges. 

(5) Die Praxisanleiterin oder der Praxisanleiter unter­
weist die Anwärterin oder den Anwärter, leitet sie oder 
ihn an und macht sie oder ihn mit allen an dem Arbeits­
platz zu erfüllenden Aufgaben vertraut. 

§ 12 
Praktische Ausbildung 

(1) Die praktische Ausbildung dauert regelmäßig 15 Mo­
nate. In dieser Zeit lernen die Anwärterinnen und An­
wärter alle Aufgaben des allgemeinen Vollzugsdienstes 
bei Justizvollzugseinrichtungen und des Abschiebungs­
haftvollzuges kennen. 

(2) Einzelheiten der praktischen Ausbildung im Justiz­
vollzug regelt das für Justiz zuständige Ministerium­
durch einen Ausbildungsplan. Die Einstellungsbehörde 
regelt die Einzelheiten der praktischen Ausbildung im 
Abschiebungshaftvollzug durch einen Ausbildungsplan. 

(3) Die praktische Ausbildung wird durch Unterrichts­
veranstaltungen begleitet. Zahl, Dauer und Inhalt der 
Unterrichtsveranstaltungen bestimmen die Ausbildungs­
pläne. 

(4) Die Anwärterinnen und Anwärter lernen in der prak­
tischen Ausbildung die verschiedenen Vollzugsformen 
und -arten in ihren Grundzügen kennen. Während der 
Ausbildungszeit im geschlossenen Erwachsenenvollzug 
soll kein Erholungsurlaub gewährt werden; dies gilt 
nicht, wenn abweichend von § 10 mehr als drei Monate 
der praktischen Ausbildung im geschlossenen Erwachse­
nenvollzug geplant ist. 

(5) Ausbildungsförderliche Abordnungen , Dienstreisen 
und Dienstgänge sollen auch zum Zwecke der Hospita­
tion in die praktische Ausbildung integriert werden. 

(6) Durch die Zuteilung praktischer Arbeiten und 
schriftlicher Aufgaben aus dem jeweiligen Ausbildungs­
gebiet sollen die Anwärterinnen und Anwärter angehal­
ten werden, sich mit den einschlägigen Rechts- und Ver­
waltungsvorschriften vertraut zu machen , sich ein eige­
nes Urteil zu bilden und sich frühzeitig an ein 
selbststä ndiges Arbeiten zu gewöhnen. 

(7) Die Dienstplanung dient dem Erreichen des Ausbil­
dungsziels und erfolgt im Einvernehmen mit der oder 
dem Ausbildungsbeauftragten beziehungsweise der Aus­
bildungsleitung bei der Justizvollzugseinrichtung. 

(8) Die Ausbildung am Arbeitsplatz wird durch wö­
chentliche Auswertungsgespräche mit der oder dem Aus­
bildungsbeauftragten beziehungsweise der Ausbildungs­
leitung bei der Justizvollzugseinrichtung ergänzt. 

(9) Die Anwärterinnen und Anwärter sind verpflichtet, 
den Lehrstoff durch Selbststudium zu vertiefen und zu 
ergänzen sowie ihre körperliche Leistungsfähigkeit zu 
erhalten und zu stärken. 

§ 13 
Schulische Ausbildung 

(1) Die schulische Ausbildung dauert regelmäßig neun 
Monate. 

(2) Es wird Unterricht in folgenden Fachgebieten erteilt: 

1. Fachgebiet 1 - Recht und Rechtsgrundlagen: 

a ) Grundzüge des Staats- , Verfassungs- und Verwal­
tungsrechts, 

b) Grundzüge des Beamtenrechts, 

c) Grundzüge des Straf- und Strafverfahrensrechts 
und 

d) Vollzugsrecht, 
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2. Fachgebiet 2 - Vollzugsaufgaben: 

a) Vollzugspraxis , 

b) Vollzugsverwaltungskunde und 

c) Dokumentation und Berichtswesen einschließlich 
der Grundzüge vollzugsspezifischer IT-Verfahren , 

3. Fachgebiet 3 - Delinquenzentwicklung, Behandlung 
sowie Erziehung und Förderung: 

a) Kriminologie und Voll zugspsychologie, 

b) Pädagogik und 

c) Sozialsysteme und soziale Arbeit, 

4. Fachgebiet 4 - Kommunika tion und Konfliktmanage­
ment: 

a) Grundlagen der Kommunikation (Ausb ildungsa b­
schnitt I) , 

b) Gewaltprävention und Deeskalation (Ausbildungs­
abschnitte II und III) und 

c) Sicherungstechniken und Waffenkunde und 

5. Fachgebiet 5 - Gesundheitsförderung: 

a) Sport und 

b) Gesundheitslehre und Erste HiHe. 

(3) Der Unterricht wird fachlich und methodisch nach 
zeitgemäßen wissenschaftlichen Erken ntni ssen gestaltet. 
Der Unterricht wird von ha uptamtlichen und nicht 
hauptamtlichen Lehrkräften vorzugsweise a us der Voll­
zugspraxis erteilt. 

(4) Der Unterricht umfasst rege lmäßig 30 Schulstunden 
in der Woche. Zusätzl ich zum Unterricht könn en Ar­
beitsgemeinschaften und Projektgruppen eingerichtet 
werden. Es soll hinreichend Zeit verbleiben , vermitteltes 
Wissen zu verarbeiten sowie im Selbststudium zu erwei­
tern und zu vertiefen. 

(5) Der Umfang des Unterrichts und die Unterrichtsin­
halte sowie die Verteilung des Unterrichtsstoffes a uf di e 
Fachgebi ete werden durch die Lehr- und Stoffvertei­
lungspläne geregelt. Die Lehr- und Stoffverteilungspläne 
des Justizvollzuges werden von der Justizvollzugsschule 
Nordrhein-Westfalen a ufgestellt. Sie bedürfen der Zu­
stimmung des für Justi z zuständigen Ministeriums. 

§ 14 

Bewertung der Leistungen 

(1) Die Leistungen im Vorbereitungsdienst und in der 
Laufbahnprüfung s ind a nhand der folgenden Noten und 
Punktzahlen zu bewerten: 

1. 16 bis 18 Punkte - eine besonders hervorragende 
Leistung= sehr gut , 

2. 13 bi s 15 Punkte - eine erheblich über den durch­
schnittlichen Anforderungen li egende Leistung= gut, 

3. 10 bis 12 Punkte - eine über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegende Leistung= vollbefried igend , 

4. 7 bis 9 Punkte - eine Leistung, die in jeder Hinsicht 
durchschnittlichen Anforderungen entspricht = be­
friedigend, 

5. 4 bi s 6 Punkte - eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
durchschnittlichen Anforderungen noch en tspricht = 
a usreichend , 

6. 1 bis 3 Punkte - eine mit erheblichen Mängeln behaf­
tete, im Ganzen nicht mehr brauchbare Leistung = 
mangelhaft oder 

7. 0 Punkte - eine völli g unbra uchbare Leistu ng= unge-
nügend. 

Zwischennoten und von vollen Zahlenwerten abwe i­
chende Punktzahlen dürfen ni cht verwendet werden. 

(2) Soweit a us mehreren Noten das Mittel zu bilden is t , 
wird das Ergebnis auf zwei Stellen hinter eiern Komma 
ohne Auf- und Abrundung errechn et. 

§ 15 

Voraussetzungen für die Laufbahnprüfung 

(1) Zum Ende der schulischen Ausbildungsabschnitte I 
und II ist in jedem Fach der Fachgebiete 1 bis 3 sowie in 
dem Fach „Grundlagen der Kommunikation" des Fach­
gebiets 4 eine zu bewertende schriftliche Arbeit unter 
Aufsicht zu fertigen. Die Bearbeitungszeit einer Arbeit 
soll zwei Zeitstunden nicht überschreiten. 

(2) In allen Fachgebieten können weitere Aufgaben auch 
zur schriftlichen Bearbeitung gestellt werden. Deren Be­
notung fließt in die nicht schriftliche Note ein. Sä mtliche 
Arbeiten werden durch die zuständige Lehrkraft bewer­
tet. Die Arbeiten sind bis zur Prüfung in einem Sonder­
heft zu den Personalakten zu nehmen und spä ter bei den 
Prü fungsa kten aufzubewahren. 

(3) Zum Ende der schulischen Ausbildungsa bschnitte I , 
II und III sind die nicht schriftlichen Leistungen in allen 
Fächern der Fachgebiete 1 bis 5 jeweils zu bewerten . 
Liegt zugleich eine schriftliche Arbeit im Sinne des Ab­
satzes 1 vor, wird die Note am Ende des jeweiligen Aus­
bildungsabschnitts im Verhältnis 50:50 gebildet. 

(4) Für die schulischen Ausbildungsabschnitte wird eine 
Gesamtnote gebildet. Diese errechnet sich aus den in den 
einzelnen Fächern erzielten Noten der schulischen Aus­
bildungsabschnitte I , II und III durch Bildung eines 
arithmetischen Mittelwerts. Die Gesamtnote fließt zu 
15 Prozent in die Laufbahnprüfung ein. 

(5) Über die in den schulischen Ausbildungsa bschnitten 
erzielten Noten wird jeweils ein Zeugnis erstellt. Eine 
Abschrift des Zeugnisses wird den Anwärterinnen und 
Anwärtern ausgehändigt und das Original der Einstel­
lungsbehörde für die Personalakten zugeleitet. Eine Aus­
fertigung verbleibt bei der Justizvollzugsschule Nord­
rhein-Westfalen. 

(6) Am Ende der praktischen Ausbi ldungsa bschnitte II 
und III werden die fachlichen und allgemeinen Kennt­
nisse und Fähigkeiten, die Leistungen sowie die Persön­
lichkeit der Anwärterinnen und Anwärter unter Berück­
sichtigung von Erkenntnissen der Praxisstationen in an­
deren Justizvollzugseinrichtungen nach einem von dem 
für Justiz zuständigen Ministerium vorgegebenen Muster 
mit einer Note bewertet. Entsprechend wird für die auf 
die Abschiebungshaftvollzugsausbildung entfallenden 
Abschnitte verfahren, das Muster ist entsprechend anzu­
wenden. Eine Abschrift des Leistungsnachweises ist der 
Anwärterin oder dem Anwärter auszuhändigen. Eine 
Ausfertigung wird der Justizvollzugsschule Nordrhein­
Westfa len für die Ausbildungsa kte zugeleitet. 

(7) Für die praktischen Ausbildungsabschnitte wird e ine 
Gesamtnote gebildet. Diese errechnet sich durch Bildung 
eines arithmetischen Mittelwerts. Diese Gesamtnote 
fließt zu 15 Prozent in die Laufbahnprüfung ein. 

(8) Hat die Anwärterin oder der Anwärter in den schuli­
schen Ausbildungsabschnitten und in den praktischen 
Ausbildungsabschnitten II und III nicht jeweils mindes­
tens die Gesamtnote „ausreichend" erreicht , entscheidet 
die Einstellungsbehörde nach Beteiligung der Justizvoll­
zugsschule Nordrhein-Westfalen und der Einstellungs­
behörde über die weitere Dauer und Gestaltung der Aus­
bildung. 

(9) Die Ausbildung ist abgeschlossen und berechtigt zur 
Teilnahme a n der Laufbahnprüfung, wenn 

1. die Gesamtnote der schulischen und der praktischen 
Ausbildungsabschnitte gemäß Absätze 4 und 7 jeweils 
mindestens 4 Punkte beträgt, 

2. während jedes schulischen Ausbildungsabschnitts 
mindestens einmal der von dem für Justiz zustä ndigen 
Ministerium für den allgemeinen Vollzugsdienst bei 
Justizvollzugseinrichtungen festgelegte Fitness-Test 
erfolgreich absolviert wurde, 

3. der sichere Umgang mit den dienstlich zugelassenen 
Schusswaffen und deren Handhabung nachgewiesen 
sind und 

4. die Erste-Hilfe-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 
wurde. 
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Über Ausnahmen von der Voraussetzung des Satzes 1 
Nummer 2 entscheidet die Leitung der Justizvollzugs­
schule Nordrhein-Westfalen im Einzelfall. 

(10) Ist das Erreichen des Ausbildungsziels in Gefahr, 
entscheidet die Einstellungsbehörde unter Beteiligung 
der Leitung der Justizvollzugsschule Nordrhein-Westfa­
len über die weitere Dauer und Ausgestaltung der Aus­
bildung. Weist eine Anwärterin oder ein Anwärter mehr 
als 20 Tage nicht erholungsurla ubsbedingter Abwesen­
heit in einem Ausbildungsjahr auf, ist zu prüfen, ob das 
Erreichen des Ausbildungsziels gefährdet ist. 

Teil 3 
Prüfung 

§ 16 
Zweck und Art der Laufba hnprü[ung 

(1) Die Laufbahnprüfung dient der Feststellung, ob die 
Anwärterin oder der Anwärter nach Eignung, Befähi­
gung und fachlicher Leistung für die Laufbahn des all­
gemeinen Vollzugsdienstes bei Justizvollzugseinrichtun­
gen und für die Laufbahn des Abschiebungshaftvoll­
zugsdienstes geeignet ist. 

(2) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und ei­
nem mündlichen Teil. Der schriftliche Teil der Prüfung 
geht dem mündlichen Teil der Prüfung voraus. 

§ 17 
Prüfungsausschuss 

(1) Die Prüfung wird vor einem Prüfungsausschuss ab­
gelegt, der bei der Einstellungsbehörde gebildet wird. 
Bei Bedarf können weitere Prüfungsausschüsse einge­
richtet werden. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht a us fünf Mitgliedern. 
Den Vorsitz hat regelmäßig eine Beamtin oder ein Beam­
ter des höheren Verwaltungsdienstes der Einstellungsbe­
hörde. Ein Mitglied ist eine im Justizvollzug tätige Fach­
kraft der Pädagogik , der Psychologie, des Sozialdienstes 
oder des Vollzugs- und Verwaltungsdiensts in der Lauf­
bahngruppe 2, erstes Einstiegsamt bei Justizvollzugsan­
sta lten des Landes Nordrhein-Westfalen. Ein weiteres 
Mitglied ist eine Beamtin oder ein Beamter des allgemei­
nen Vollzugsdienstes bei Justizvollzugseinrichtungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen, ein weiteres Mitglied ist 
eine in die praktische Ausbildung des Abschiebungshaft­
vollzugsdienstes eingebundene Fachkraft der Einstel­
lungsbehörde sowie als weiteres Mitglied eine Beamtin 
oder ein Beamter des Abschiebungshaftvollzugsdienstes 
der Einstellungsbehörde oder des Justizvollzugsdienstes. 

(3) Das für Ausländer- und Asylangelegenheiten zustän­
dige Ministerium bestellt die Vorsitzende oder den Vor­
sitzenden und die übrigen Mitglieder des Prüfungs­
ausschusses jeweils widerruflich für die Dauer von fünf 
Jahren , die Mitglieder aus dem Justizvollzug mit Zustim­
mung des für Justiz zustä ndigen Ministeriums. Eine Wie­
derbestellung ist zulässig. Die Bestellung erlischt regel­
mäßig mit dem Ausscheiden aus dem Beamten- oder dem 
Beschäftigtenverhältnis. 

(4) Alle Entscheidungen über Prüfungsleistungen fällt 
der Prüfungsausschuss mit Stimmenmehrheit. § 19 Ab­
satz 2 und § 20 Absatz 3 bleiben unberührt. 

(5) Der Prüfungsausschuss untersteht der Aufsicht des 
für Ausländer- und Asylangelegenheiten zuständigen 
Ministeriums. Die Prüfungstätigkeit wird unabhängig 
ausgeübt. 

(6) Die Justizvollzugsschule Nordrhein-Westfalen orga­
nisiert die Durchführung des Prüfungsverfahrens. 

§ 18 
Prüfungsverfahren 

(1) Der schriftliche Teil der Prüfung wird am Ende des 
letzten schulischen Ausbildungsabschnittes abgenom­
men. In Einzelfällen kann die Prüfung bis spätestens 
zum 31. Mai des Prüfungsjahres nachgeholt werden . 

(2) Der mündliche Teil der Prüfung wi rd regelmäßig in 
der letzten Woche des praktischen Ausbildungsabschnit-

tes IV, spätestens am 30. Juni des Prüfungsjahres , abge­
nommen. 

(3) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
setzt die Termine für den schriftlichen und für den 
mündlichen Teil der Prüfung im Einvernehmen mit der 
Leitung der Justizvollzugsschule Nordrhein-Westfalen 
fest und veranlasst die Ladung zur Prüfung. 

(4) Der Dienst innerhalb ei ner Woche vor dem mündli­
chen Teil der Prüfung dient ausschließlich der Prüfungs­
vorbereitung. Eine Einteilung zum Wochenend- , Feier­
tags- und Nachtdienst ist innerhalb dieses Zeitraums 
untersagt. 

(5) Zum Zwecke der Ausbildung und Prüfung können 
Akten aus der Praxis des Justizvollzugs und des Ab­
schiebungshaftvollzugs sowie Verwaltungsakten unter 
Berücksichtigung da tensch u tzrechtlicher Vorschriften 
beigezogen und vervielfältigt werden. 

§ 19 
Schriftlicher Teil der Laufbahnprüfung 

(1) Unter Aufsicht sind an drei Tagen insgesamt drei 
Aufgaben (Aufsichtsarbeiten) zu bearbeiten. Die Aufga­
ben sind den in § 13 bezeichneten Fachgebieten 1 bis 3 
zu entnehmen, und zwar eine Aufgabe aus jedem Fachge­
biet. Für die Bearbeitung jeder Aufgabe stehen drei Zeit­
stunden zur Verfügung. Die Hilfsmittel, die benutzt wer­
den dürfen , werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

(2) Die Aufgaben werden von der oder dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses nach § 17 Absatz 1 auf Vor­
schlag der Justizvollzugsschule Nordrhein-Westfalen ge­
stellt. 

(3) Die Aufsicht bei den schriftlichen Prüfungen führen 
regelmäßig hauptamtliche Lehrkräfte der Justizvollzugs­
schule Nordrhein-Westfalen. 

(4) Über die schr iftliche Prüfung fertigt die Aufsichts­
kraft eine Niederschrift nach einem von dem für Justiz 
zuständigen Ministerium vorgegebenen Muster an. 

§ 20 
Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistungen 

(1) Jede Arbeit wird regelmäßig von zwei Mitgliedern 
des Prüfungsausschusses a us dem Justizvollzug unab­
hängig voneinander in der von der oder dem Vorsitzen­
den bestimmten Reihenfolge begutachtet und bewertet. 
Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ka nn 
im Einvernehmen mit der Justizvollzugsschule Nord­
rhein-Westfalen bestimmen, dass in Abweichung zu 
Satz 1 neben einem Prüfungsausschussmitglied aus dem 
Justizvollzug eines der Prüfungsausschussmitglieder aus 
der Einstellungsbehörde die Arbeiten begutachtet und 
bewertet. 

(2) Wird eine Arbeit unterschiedlich bewertet und 
kommt eine Einigung nicht zusta nde, so entscheidet die 
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses nach Be­
ratung im Prüfungsausschuss abschließend, ohne an die 
Vorbewertung gebunden zu sein. 

(3) Aus den Noten der Prüfungsarbeiten bildet der Prü­
fungsausschuss unter Beachtung von § 14 eine Note, die 
zu 35 Prozent in die Gesamtnote der Laufbahnprüfung 
eingeht. Sind weniger als vier Punkte erreicht, ist die 
Teilnahme an dem mündlichen Teil der Prüfung ausge­
schlossen und die Prüfung insgesamt nicht bestanden. 

(4) Die Bewertung der Arbeiten wird der Anwärterin 
oder dem Anwärter mindestens zwei Wochen vor dem 
mündlichen Teil der Prüfung schriftlich mitgeteilt. 

§ 21 
Mündlicher Teil der Laufbahnprüfung 

(1) Der mündliche Teil der Prüfung ist eine Einzelprü­
fung mit einer Dauer von 30 Minuten. Davon entfallen 
mindestens 20 Minuten auf Fragestellungen aus dem Ge­
biet des Abschiebungshaftvollzuges und auf die Inhalte 
der Unterrichtseinheiten gemäß § 7 Absatz 4 Satz 6. 

(2) Der mündliche Teil der Prüfung kann sich auf das 
gesamte Ausbildungsgebiet erstrecken. Er orientiert sich 
an Situationen, die im Dienstalltag des allgemeinen Voll-
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zugsdienstes bei Justizvollzugseinrichtungen und des 
Abschiebungshaftvollzugsdienstes auftreten können. 

(3) Die möglichen Aufgabenstellungen und die Bewer­
tungskriterien werden von der oder dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses fes tgelegt. Sind mehrere Prü­
fungsausschüsse eingerichtet , so werden sie von den Vor­
sitzenden der Prüfungsausschüsse einvernehmlich fes t­
gelegt . 

(4) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prüfungs­
ausschusses kann Bediensteten , die ein dienstliches Inte­
resse nachweisen , die Anwesenheit in der mündlichen 
Prüfung gestatten. 

§ 22 

Bewertung der mündlichen Prüfungsleistungen 

(1) Die mündliche Prüfungsleistung wird von den Mit­
gliedern des Pr üfungsa usschusses unter Beachtung von 
§ 14 mit einer Note bewertet , die zu 35 Prozent in die 
Gesamtnote der Laufbahnprüfung eingeht . 

(2) Sind weniger a ls vier Punkte erreicht, ist die Prüfung 
insgesamt nicht bestanden. 

§ 23 

Schlussentscheidung 

(1) Nach Abschluss aller Pr üfungen und einer Schluss­
bera tung setzt der Prüfungsa usschuss unter Beachtung 
von § 14 nach der erreichten Punktzahl eine Gesamtnote 
der Laufbahnprüfung fest und erklärt die Prüfung mit 
,,ausreichend", ,, befri edigend", ,,voll befriedigend", ,,gut" 
oder „sehr gut" für bestanden oder mit „mangelhaft" 
oder „ungenügend" für nicht bestanden. Ist die Prüfung 
gemäß § 20 Absa tz 3 Sa tz 2 oder gemäß § 22 Absa tz 2 
nicht bestanden , so wird dies in der Schlussentscheidung 
vermerkt. Eine Note wird in diesem Fall nicht festge­
setzt. 

(2) Die Schlussentscheidung gibt die oder der Vorsit­
zende des Prüfungsausschusses der Anwärterin oder dem 
Anwärter mündlich bekannt. 

(3) Das Beamtenverhältnis auf Widerruf endet mit Ab­
la uf des Monats, in dem die La ufbahnprüfung bestanden 
wird . 

(4) Hat die Anwärterin oder der Anwärter die Prüfung 
endgültig nicht bestanden, so endet das Beamtenverhält­
nis mit Ablauf des Tages , an dem ihr oder ihm das Prü­
fungsergebnis bekannt gegeben wird. 

§ 24 

Niederschrift über den Prüfungshergang und Erteilung 
des Zeugnisses 

(1) Über den Prüfungshergang ist eine Niederschrift a n­
zufertigen , in die aufgenommen werden: 

1. Ort und Zeit der Prüfung, 

2. Zusammensetzung des Prüfungsa usschusses , 

3. Name und Anwesenheit des Prüflings, 

4. Bewertung der schriftlichen Arbeiten, 

5. Gegenstände und Ergebnis der mündlichen Prüfung, 

6. Schlussen tscheidung des Prüfungsa usschusses, 

7. sonstige Entscheidungen des Prüfungsausschusses 
und 

8. Bekanntgabe der Entscheidung des Prüfungsaus-
schusses. 

(2) Die Niederschr ift wird von der Vorsitzenden oder 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeich­
net und mit den sonstigen Prüfungsvorgängen und den 
Personalakten der Einstellungsbehörde übersandt . 

(3) Die Einstellungsbehörde erteilt der Anwärterin oder 
dem Anwärter bei bestandener Prüfung ein Zeugnis über 
das Ergebnis. 

§ 25 

Nichtablieferung von Prüfungsarbeiten und Versäumen 
der Prüfungstermine 

(1) Die Prüfung gilt als nicht bestanden , wenn die An­
wärterin oder der Anwärter ohne genügende Entschuldi­
gung 

1. zwei oder mehr Aufsichtsarbeiten nicht oder nicht 
rechtzeitig abliefert , 

2. zur mündlichen Prüfung nicht oder nicht rechtzeitig 
erscheint oder 

3. von der Prüfung zurücktritt . 

(2) Liefert die Anwärt erin oder der Anwärter eine Auf­
sichtsarbeit ohne genügende Entschuldigung nicht oder 
ni cht rechtzeitig ab, so gilt sie a ls „ungenügend". 

(3) Liefert die Anwärterin oder der Anwärter eine Auf­
sichtsarbeit mit genügender Entschuldigung nicht oder 
nicht rechtzeitig ab, so hat sie oder er alle Aufsichtsar­
beiten in einem neuen Prüfungstermin bis zum 31. Mai 
des Folgejahres neu anzufertigen. 

(4) Ist d ie Anwärterin oder der Anwärter für ein Nicht­
erscheinen oder nicht rechtzeitiges Erscheinen zum 
mündlichen Teil der Prüfung genügend entschuldigt, so 
ha t sie oder er den mündlichen Teil der Prüfung in einem 
neuen Prüfungstermin abzulegen . 

(5) Entschuldigungsgründe sind nur zu berücksichtigen , 
wenn sie unver züglich gegenüber der oder dem Vorsit­
zenden des Prüfungsausschusses geltend gemacht wer­
den . Von einem Prüfling, der sich mit Krankheit ent­
schuldigt , kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zeug­
nisses verla ngt werden. 

§ 26 

Verstöße gegen die Prüfungsbestimmungen 

(1) Einer Anwärterin oder einem Anwärter, die oder der 
im Prüfungsverfahren täuscht oder zu täuschen versucht 
oder sich in anderer Weise ordnungswidrig verhält, kann 
der Prüfungsausschuss die Wiederholung der schriftli­
chen, der mündlichen oder sämtlicher Prüfungsleistun­
gen aufgeben. Einzelne Prüfungsleistungen , bei denen 
die Anwärterin oder der Anwärter getäuscht oder zu täu­
schen versucht hat, kann der Prüfungsausschuss mit 
„ungenügend" bewerten . Der Prüfungsausschuss kann 
die Anwärterin oder den Anwärter auch von der Teil­
nahme an der Prüfung ausschließen. Die Prüfung gilt 
dann als nicht bestanden. 

(2) Über die Bewertung einer erst nach der Schlussent­
scheidung entdeckten Täuschung hat der Prüfungsaus­
schuss zu befinden , wenn die Prüfung nicht bestanden 
war. War sie bestanden , so ist an die Einstellungsbehörde 
zu berichten. Diese kann die Prüfung nachträglich für 
nicht bestanden erklären , jedoch nur innerhalb einer 
Frist von fünf Jahren seit dem Tage der mündlichen Prü­
fun g. 

§ 27 

Wiederholung der Prüfung 

(1) Hat die Anwärterin oder der Anwärter die Prüfung 
nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden , darf sie 
einmal wiederholt werden. Die Prüfung ist vollständ ig 
zu wiederholen . Einzelne Prüfungsleistungen können 
nicht erlassen werden. 

(2) Art und Dauer der weiteren Ausbildung best immt die 
Einstellungsbehörde. 

§ 28 

Einsichtnahme in die Prüfungsarbeiten 

Ein Prüfling kann innerhalb von sechs Monaten nach Be­
kanntga be der Schlussentscheidung Einsicht in di e eige­
nen Prüfungsarbeiten , einschließlich ihrer Bewertung, 
nehmen . 
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Teil 4 
Laufbahn des Werkdienstes 

§ 29 
Laufbahn des We rkdienstes im Abschiebungshaftvollzug 

Die Laufbahnbefähigung für die Laufbahn des Werk­
dienstes im Abschiebungshaftvollzug des Landes Nord­
rhein-Westfalen besitzt, wer die Laufbahnbefähigung 
für den Werkdienst im Justizvollzug des Landes Nord­
rhein-Westfalen erworben hat. Die Beamtinnen und 
Beamten, die nach Satz 1 in die Laufbahn des Werk­
dienstes im Abschiebungshaftvollzug des Landes Nord­
rhein-Westfalen eingestellt oder versetzt werden und 
noch über keine Kenntnisse oder Fertigkeiten in Bezug 
auf die besonderen Anforderungen des Abschiebungs­
haftvollzuges verfügen , sind nach ihrer Einstellung oder 
Versetzung angemessen fortzubilden , dies insbesondere 
hinsichtlich der Unterrichtsinhalte gemäß § 7 Absatz 4 
Satz 6. Die Beamtinnen und Beamten sind verpflichtet, 
an diesen Fortbildungen teilzunehmen. 

Teil 5 
Schlussvorschri ft 

§ 30 
Ü bergangsregelung 

Für Anwärterinnen und Anwärter, die ihre Ausbildung in 
den Jahren 2023 oder 2024 begonnen haben, ist die Ver­
ordnung über die Ausbildung und Prüfung für die _Lauf­
bahn des Abschiebungshaftvollzugsd1enstes sowie die 
Laufbahnbefähigung des Werkdienstes im Abschie­
bungshaftvollzugsdienst in Unterbringungse_inrichtun­
gen für Ausreisepflichtige des Landes Nordrhem-Westfa­
len vom 22 . Dezember 2015 (GV. NRW. S. 940), die durch 
Verordnung vom 20. Juni 2018 (GV. NRW. S . 296) geän­
dert worden ist, weiter anzuwenden. 

§31 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2023 in 
Kraft und mit Ablauf des 30. Juni 2028 außer Kraft . 

Düsseldorf, den 20. Februar 2025 

20320 

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Josefine Pa u 1 

- GV. NRW. 2025 S. 270 

Zweite Verordnung 
zur Änderung der Trennungsentschädigungs­

verordnung 

Vom 21. Februar 202 5 

Auf Grund des § 16 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 des 
Landesreisekostengesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. 
NRW. S. 1367), das zuletzt durch Gesetz vom 10. Dezem­
ber 2024 (GV. NRW. S. 1195) geändert worden ist , verord­
net das Ministerium der Finanzen: 

Artikel 1 

Die Trennungsentschädigungsverordnung vom 6. Mai 
2022 (GV. NRW. S. 771), die durch Verordnung vom 
20. Oktober 2023 (GV. NRW. S. 1150) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Die Abrechnung über die Trennungsentschädigung 
ist innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten 
bei der für die Abrechnung zuständigen Stelle schrift­
lich oder elektronisch zu beantragen." 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

,, Zu den Unterkunftskosten gehören auch entspre­
chende Abschlagszahlungen für umlagefähige Be­
triebskosten." 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

,, (5) In den ersten 14 Kalendertagen der dienstli­
chen Maßnahme erhalten Berechtigte zusätzlich 
Parkgebühren von bis zu 10 Euro pro Tag und ei­
nen Verpflegungszuschuss . Der Verpflegungszu­
schuss beträgt am An- und am Abreisetag jeweils 4 
Euro , sofern an diesen Tagen keine unentgeltliche 
Mahlzeit zur Verfügung gestellt wird. Im Ubrigen 
wird ein Verpflegungszuschuss von je 4 Euro für 
bis zu drei Mahlzeiten pro Tag gewährt, soweit 
diese nicht unentgeltlich zur Verfügung gestellt 
werden. Beamtinnen und Beamte auf Widerruf er­
halten die hälftigen Beträge der Sätze 1 bis 3. Bei 
einer Maßnahme nach § 1 Absatz 2 und einer 
Dienstreise am gleichen Tag wird anstelle des Ver­
pflegungszuschusses nach den Sätzen 2 und 3 Ta­
gegeld gemäß § 6 des Landesreisekostengesetzes 
gewährt . Für die Gewährung des Tagegeldes smd 
die Abwesenheitszeiten zusammenzurechnen." 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. April 2025 in Kraft . 

Düsseldorf, den 21. Februar 2025 

7123 

Der Minister der Finanzen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dr. Marcus O p t e n d r e n k 

- GV. NRW. 2025 S. 277 

Prüfungsordnung für die Durchführung von 
Prüfungen zum anerkannten Fortbildungs­

abschluss „Bachelor Professional in Straßen­
betriebsmanagement" 

für das Land Nordrhein-Westfalen 
(StrBetrManBAProPONRW) 

Vom 21. Januar 2025 

Aufgrund der §§ 47 Absatz 1 und 4, 56 Absatz 1 und 73 
Absatz 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBIG) m der Fas­
sung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I 
S. 920), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 19. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 246) geändert worden 
ist, in Verbindung mit§ 6 Absatz 1 Nummer 5 der Verord­
nung über die Zuständigkeiten nach dem Berufsbildungs­
gesetz und die Angelegenheiten der Berufsbildung im 
Rahmen der Handwerksordnung sowie die Zuständigkei­
ten nach dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
(BBiGZustvO) vom 5. September 2006 (GV. NRW. S. 446), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. Juni 2024 (GV. 
NRW. S. 408) , erlässt der Landesbetrieb Straßenbau NRW 
als zuständige Stelle die folgende am 22. Mai 2024 vom 
Berufsbildungsausschuss nach § 79 Absatz 4 Satz 1 Be­
rufsbildungsgesetz beschlossene Prüfungsordnung. 

Die Prüfungsordnung ist für die Durchführung von Prü­
fungen nach den aufgrund des § 30 Absatz 5„ Berufs­
bildungsgesetz erlassenen Rechtsverordnun$en l.lber de_n 
Nachweis über den Erwerb berufs- und arbeitspadagog1-
scher Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten entspre­
chend anzuwenden. 

Inhaltsverzeichnis 

Erster Abschnitt: Prüfungsausschüsse 

§ 1 Errichtung 
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§ 2 Zusammensetzung und Berufung von Prüfungs-
ausschüssen 

§ 3 Ausschluss von der Mitwirkung 

§ 4 Vorsitz , Beschlussfähigkeit, Abstimmung 

§ 5 Geschäftsführung 

§ 6 Verschwiegenheit 

Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der 
Fortbildungsprüfung 

§ 7 Prüfungstermine 

§ 8 Zulassung zur Fortbildungsprüfung 

§ 8a Nachweis der Ausbildereignung 

§ 9 Befreiung von vergleichbaren Prüfungs­
bestand teilen 

§ 10 Entscheidung über die Zulassung und über 
Befreiungsanträge 

§ 11 Prüfungsgebühr 

Dritter Abschnitt: Durchführung der 
Fortbildungsprüfung 

§ 12 Prüfungsgegenstand, Prüfungssprache 

§ 13 Gliederung der Prüfung 

§ 14 Prüfungsaufgaben 

§ 15 Nachteilsausgleich für behinderte Menschen 

§ 16 Nichtöffentlichkeit 

§ 17 Leitung, Aufsicht und Niederschrift 

§ 18 Ausweispflicht und Belehrung 

§ 19 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 

§ 20 Rücktritt, Nichtteilnahme 

Vierter Abschnitt: Bewertung, Feststellung 
und Beurkundung des Prüfungsergebnisses 

§ 21 Bewertungsschlüssel 

§ 22 Bewertungsverfahren, Feststellung der 
Prüfungsergebnisse 

§ 23 Ergebnisniederschrift, Mitteilung über Bestehen 
oder Nichtbestehen 

§ 24 Prüfungszeugnis 

§ 25 Bescheid über nicht bestandene Prüfung 

Fünfter Abschnitt: Wiederholungsprüfung 

§ 26 Wiederholungsprüfung 

Sechster Abschnitt: Schlussbestimmungen 

§ 27 Rechtsbehelfsbelehrung 

§ 28 Prüfungsunterlagen 

§ 29 Genehmigung, Inkrafttreten , Übergangsvorschriften 

Erster Abschnitt: 
Prüfungsausschüsse 

§ 1 
Errichtung 

(1) Für die Durchführung von Prüfungen im Bereich der 
beruflichen Fortbildung „Bachelor Professional in Stra­
ßenbetriebsmanagement - StrBetrManBAProFV" errich­
tet die zuständige Stelle Prüfungsausschüsse (§ 56 Ab­
satz 1 Satz 1 Berufsbildungsgesetz) . 

(2) Prüfungsausschüsse nach § 42 Absatz 2 Berufs­
bildungsgesetz nehmen die Prüfungsleistungen ab. 

(3) Bei Bedarf können mehrere Prüfungsausschüsse er­
richtet werden. Dies gilt insbesondere bei einer großen 
Anzahl von Prüfungsbewerbern oder Prüfungsbewerbe­
ri nnen, einem großen Einzugsgebiet der zuständigen 
Stelle oder bei besonderen Anforderungen an die Prü­
fung. 

(4) Werden mehrere Prüfungsausschüsse gebildet, so ha­
ben sich diese im Hinblick auf einheitliche Prüfungen 
abzustimmen. Hierzu haben sie einen koordinierenden 
Prüfungsausschuss - im Folgenden „Koordinierungsaus­
schuss" genannt - zu bilden , der Inhalt und Ablauf der 
Prüfungen festlegt sowie ausschussübergreifende Ent­
scheidungen trifft. 

§ 2 

Zusammensetzung und Berufung 
von Prüfungsausschüssen 

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens 5 
Mitgliedern. Die Mitglieder von Prüfungsausschüssen 
sind hinsichtlich der Beurteilung der Prüfungsleistungen 
unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Die Mit­
glieder müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig und 
für die Mitwirkung im Prüfungswesen geeignet sein 
(§ 40 Absatz 1 Satz 2 Berufsbildungsgesetz) . 

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder Be­
auftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in glei­
cher Zahl sowie mindestens eine Vertretung der jeweili­
gen Fortbildungseinrichtung angehören . Mindestens 
zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder müssen Be­
auftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sein 
(§ 40 Absatz 2 Satz 1 und 2 Berufsbildungsgesetz) . 

Somit besteht der Prüfungsausschuss mindestens aus: 

1. zwei Beauftragten der Arbeitgeber, 

2. zwei Beauftragten der Arbeitnehmer sowie 

3. einer Vertretung der jeweiligen Fortbildungseinrich-
tung. 

(3) Die Mitglieder werden von der zuständigen Stelle für 
eine einheitliche Periode, längstens für fünf Jahre beru­
fen (§ 40 Absatz 3 Satz 1 Berufsbildungsgesetz). 

(4) Die Beauftragten der Arbeitgeber werden auf Vor­
schlag der im Gebiet des Landesbetriebes Straßenbau 
Nordrhein-Westfalen als zuständiger Stelle für den Aus­
bildungsberuf „Straßenwärter/Straßenwärterin" beste­
henden Ausbildungsstellen des öffentlichen Dienstes so­
wie der gewerblichen Wirtschaft oder deren Vereinigun­
gen berufen. 

(5) Die Beauftragten der Arbeitnehmer werden auf Vor­
schlag der im Gebiet des Landesbetriebes Straßenbau 
Nordrhein-Westfalen als zuständiger Stelle für den Aus­
bildungsberuf „ Straßenwärter/Straßenwärterin" beste­
henden Gewerkschaften und selbstständigen Vereinigun­
gen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspoliti­
scher Zwecksetzung berufen (§ 40 Absatz 3 Satz 2 
Berufsbildungsgesetz). 

(6) Die Vertretung der Fortbildungseinrichtung werden 
auf Vorschlag der jeweiligen Fortbildungseinrichtung be­
rufen (§ 40 Absatz 3 Satz 3 Berufsbildungsgesetz ent­
sprechend). 

(7) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender 
Zahl innerhalb einer von der zuständigen Stelle gesetz­
ten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft die zu­
ständige Stelle insoweit nach pflichtgemäßem Ermessen 
(§ 40 Absatz 3 Satz 4 Berufsbildungsgesetz). 

(8) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse können nach 
Anhörung der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichti­
gem Grunde abberufen werden (§ 40 Absatz 3 Satz 5 Be­
rufsbildungsgesetz). 

(9) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse haben Stell­
vertreterinnen oder Stellvertreter (§ 40 Absatz 2 Satz 3 
Berufsbildungsgesetz). Die Absätze 3 bis 8 gelten für sie 
entsprechend. 

(10) Die für die Berufung von Prüfungsausschussmit­
gliedern Vorschlagsberechtigten sind über die Anzahl 
und die Größe der einzurichtenden Prüfungsausschüsse 
sowie über die Zahl der von ihnen vorzuschlagenden 
weiteren Prüfenden zu unterrichten. Die Vorschlagsbe­
rechtigten werden von der zuständigen Stelle darüber 
unterrichtet, welche der von ihnen vorgeschlagenen Mit­
glieder, Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie wei­
teren Prüfenden berufen werden (§ 40 Absatz 5 Berufs­
bildungsgesetz). 
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(11) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamt­
lich. Für bare Auslagen und für Zeitver säumnis ist , so­
weit eine Entschädigung nicht von anderer Seite ge­
währt wird , eine angemessene Entschädigung zu zahlen , 
deren Höhe von der zuständigen Stelle mit Genehmi­
gung der obersten Landesbehörde festgesetzt wird. 

(12) Von den Absätzen 2 und 9 darf nur abgewichen wer­
den, wenn andernfalls die erforderliche Zahl von Mit­
gliedern des Prüfungsausschusses nicht berufen werden 
kann(§ 40 Absatz 7 Berufsbildungsgesetz) . 

(13) Der Koordinierungsausschuss setzt sich aus Mit­
gliedern der Prüfungsausschüsse zusammen. Er besteht 
mindestens a us jeweils zwei Mitgliedern der Arbeitge­
bergruppe, der Arbeitnehmergruppe und einer Vertre­
tung einer Fortbildungseinrichtung. Zusätzlich besteht 
die Möglichkeit , andere Prüfungsausschussmitglieder 
und/oder stellvertretende Prüfungsausschussmitglieder 
als Berater oder Beraterinnen hinzuzuziehen . 

§3 

Ausschluss von der Mitwirkung 

(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen Angehörige 
der Prüfungsbewerberinnen/Prüfungsbewerber nicht 
mitwirken. 

Angehörige im Sinne des Satzes 1 sind: 

1. Verlobte, 

2. die Ehe teilende Person, 

3. eingetragene Lebenspartnerschaft, 

4. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie , 

5. Geschwister, 

6. Kinder der Geschwister, 

7. die Ehe teilende Person oder eingetragene Lebens­
partnerschaft der Geschwister und Geschwister der 
Ehegatten der Ehe teilende Person oder der eingetra ­
genen Lebenspartnerschaft, 

8. Geschwister der Eltern, 

9. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes 
Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie 
Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflege­
eltern und Pflegekinder). 

Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten Personen 
auch dann, wenn 

1. in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Bezie­
hung begründende Ehe oder die Lebenspartnerschaft 
nicht mehr besteht; 

2. in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft 
oder Schwägerschaft durch Annahme als Kind erlo­
schen ist; 

3. im Fall der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft 
nicht mehr besteht, sofern die Personen weiterhin wie 
Eltern und Kind miteinander verbunden sind. 

(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied nach Ab­
satz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind , ist dies 
der zuständigen Stelle mitzuteilen, während der Prüfung 
dem Prüfungsausschuss . Die Entscheidung über den 
Ausschluss von der Mitwirkung trifft die zuständige 
Stelle, während der Prüfung der Prüfungsa usschuss. Im 
letzteren Fall darf das betroffene Mitglied nicht mitwir­
ken. Ausgeschlossene Personen dürfen bei der Beratung 
und Beschlussfassung nicht zugegen sein. 

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist , Misstrauen ge­
gen eine unparteiische Ausübung des Prüfungsamtes zu 
rechtfertigen oder wird von einer zu prüfenden Person 
das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, so hat 
die betroffene Person dies der zuständigen Stelle mitzu­
teilen , während der Prüfung dem Prüfungsausschuss, 
Absatz 2 Sa tz 2 bis 4 gelten entsprechend. 

(4) Personen , die gegenüber der zu prüfenden Person 
eine direkte Arbeitgeberfunktionen innehaben, sollen, 
soweit nicht besondere Umstände eine Mitwirkung zu­
lassen oder erfordern , nicht mitwirken. 

(5) Wenn in den Fällen der Absätze 1 bis 3 eine ord­
nungsgemäße Besetzung des Prüfungsa usschusses nicht 
möglich ist, kann die zuständige Stelle die Durchfüh­
rung der Prüfung einem anderen oder einem gemeinsa­
men Prüfungsa usschuss übertragen . 

§4 

Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 

(1) Der Prüfungsausschuss wä hlt ein Mitglied , das den 
Vorsitz führt, und ein weiteres Mitglied , das den Vorsitz 
stellvertretend übernimmt. Der Vorsitz und das ihn stell­
vertretende Mitglied sollen nicht derselben Mitglieder­
gruppe angehören(§ 41 Absa tz 1 Berufsbildungsgesetz). 

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei 
Drittel der Mitglieder, mindestens fünf , mitwirken . Er 
beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden 
Mitgliedes den Ausschlag(§ 41 Absatz 2 Berufsbildungs­
gesetz). 

§ 5 
Geschäftsführung 

(1) Die Geschäftsführung des Prüfungsausschusses liegt 
in Abstimmung mit dem Prüfungsa usschuss bei der zu­
ständigen Stelle. Einladungen (Vorbereitung, Durchfüh­
rung, Nachbereitung), Protokollführung und Durchfüh­
rung der Beschlüsse werden im Einvernehmen mit dem 
Vorsitz des Prüfungsausschusses geregelt . 

(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind die 
ordentlichen Mitglieder rechtzeitig einzuladen. Stellver­
tretende Mitglieder werden in geeigneter Weise unter­
richtet. Kann ein Mitglied an einer Sitzung nicht teil­
nehmen, so soll es dies unverzüglich der zuständigen 
Stelle mitteilen. Für ein verhindertes Mitglied ist ein 
stellvertretendes Mitglied einzuladen , welches derselben 
Gruppe angehören soll . 

(3) Die Sitzungsprotokolle sind von der protokollführen­
den Person und dem Vorsitz zu unterzeichnen. § 23 Ab­
satz 1 bleibt unberührt. 

§6 

Verschwiegenheit 

Unbeschadet bestehender Informationspflichten , insbe­
sondere gegenüber dem Berufsbildungsa usschuss, haben 
die Mitglieder des Prüfungsausschusses und sonstige mit 
der Prüfung befasste Personen über alle Prüfungsvor­
gänge Verschwiegenheit gegenüber Dritten zu wahren. 

Zweiter Abschnitt: 
Vorbereitung der Fortbildungsprüfung 

§7 
Prüfungstermine 

(1) Die zuständige Stelle legt die Prüfungstermine im 
Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss je nach Be­
darf fest. Diese sollen nach Möglichkeit mit den betroffe­
nen Fortbildungseinrichtungen abgestimmt werden. Bei 
mehreren Prüfungsausschüssen ist diese Aufgabe dem 
Koordinierungsausschuss vergleiche § 1 Absatz 4 zu 
übertragen. 

(2) Die zuständige Stelle veröffentlicht die Prüfungster­
mine einschließlich der Anmeldefristen in geeigneter 
Weise mindestens drei Monate im Voraus. Wird die An­
meldefrist überschritten, kann die zuständige Stelle die 
Annahme des Antrags verweigern . 

(3) Werden für schriftlich durchzuführende Prüfungsbe­
standteile einheitliche überregionale Aufgaben verwen­
det , sind dafür entsprechende überregional abgestimmte 
Prüfungstage anzusetzen. 

§8 

Zulassung zur Fortbildungsprüfung 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist schriftlich 
nach den von der zuständigen Stelle bestimmten Fristen 
und Formularen zu stellen. Dem Antrag auf Zulassung 
sind beizufügen: 
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1. Angaben zur Person und 

2. Angaben über die in den Absätzen 2 genannten Vor-
aussetzungen. 

(2) Zur Prüfung ist zuzulassen , wer die Anforderungen 
des § 53c des Berufsbildungsgesetzes erfüllt und Folgen­
des nachweist: 

1. eine erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung in dem 
a nerka nnten Ausbildungsberuf Straßenwärter oder 
Straßenwärterin, 

2. eine erfolgreich abgelegte Gesellen- oder Abschluss­
prüfung in einem anerkannten gewerblich-techni ­
schen Ausbildungsberuf mit einer Berufsausbildungs­
dauer von zwei Jahren und eine auf die Berufsausbil­
dung folgende mindestens dreijährige Berufspraxis, 

3. e ine erfolgreich abgelegte Gesellen- oder Abschluss­
prüfung in einem a nerka nnten gewerblich-techni­
schen Ausbildungsberuf mit einer Berufsa usbildungs­
dauer von mindestens drei Jahren und eine auf die 
Berufsausbildung folgende mindestens zweijä hrige 
Berufspraxis, 

4. den Erwerb vo n mindestens 90 Leistungspunkten 
nach dem Europäischen System zur Ubertragung und 
Akkumulierung vo n Studienleistungen in einem fach ­
verwandten Studium und eine mindestens dreijährige 
Berufspraxis oder 

5. eine mindestens fünfjährige Berufspraxis . 

(3) Die Berufspraxis nach Absatz 2 Nummer 2 bis 5 
muss wesentliche inhaltliche Bezüge zu den in § 1 Ab­
satz 3 Bachelor-Professional-in-Straßenbetriebsmanage­
m ent-Fortbildungsverordnung vom 12. Juli 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 187) genannten Tätigkeiten aufweisen . Die 
Da uer und der Inhalt der Berufspraxis sind in geeigneter 
Weise nachzuweisen. 

(4) Abweichend von Absa tz 2 ist zur Prüfung auch zuzu­
lassen , wer durch Vorlage von Zeugnissen oder a uf an­
dere Weise glaubhaft macht , eine berufliche Ha ndlungs­
fä higkeit erworb en zu ha ben , die mit den Zulassungsvor­
aussetzungen nach Absa tz 2 vergleichbar ist. 

(5) Gleichwertige a usländische Bildungsa bschlüsse und 
Zeiten der Beru fs tätigkeit im Ausland sind dabei zu be­
rücksichtigen . 

(6) Über die Gleichwertigkeit ausländischer Bildungsab­
schlüsse, a nzuerkennende Zeiten der Berufstätigkeit und 
über Ausnahmen entscheidet die zuständige Stelle. Hält 
sie di e Voraussetzungen für nicht gegeben , entscheidet 
der Prüfungsa usschuss. 

§ 8a 
Nachweis der Ausbildereignung 

(1) Für den Erwerb des Fortbildungsa bschlusses nach 
di eser Verordnung hat die zu prüfende Person ihre be­
rufs- und arbeitspädagogischen Qua lifikationen nachzu­
weisen durch 

1. eine erfolgreich abgelegt e Prüfung nach § 4 der Aus­
bilder-Eignungsverordnung oder nach den §§ 4 und 5 
der Allgemeinen Meisterprüfungsverordnung oder 

2. eine andere erfolgreich abgelegte vergleichbare P rü­
fung vor einer öffentlichen oder staa tlich anerka nnten 
Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prü­
fungsa usschuss. 

(2) Der Nachweis ist vor dem Ablegen der ersten Prü­
fungsleis tung im Prüfungsbestandteile „Handlungsspe­
zifisc he Qualifikationen" nach den §§ 14 und 15 Bache­
lor-Professional-in-Straßenbetriebsmanagement-Fort­
bildungsverordnung vorzulegen . 

§ 9 
Befreiung von einzelnen Prüfungsbestandteilen 

(1) Wird die zu prüfende Person nach § 56 Absatz 2 des 
Berufsbildungsgesetzes von der Ablegung einzelner Prü­
fun gs bestandteile befreit, bleiben diese Prüfungs­
bestandteile für die Anwendung der §§ 16 und 17 Bache­
lor-Professiona 1-in-S traßenbetriebsma nagemen t-Fort­
bildungsverordnung außer Betracht. Für die übrigen 
Prüfungsbestandteile erhöhen sich die Anteile nach § 16 

Absatz 2 oder Absa tz 3 Bachelor-Professional- in-Stra­
ßenbetriebsmanagement-Fortbildungsverordnung oder 
§ 17 Absatz 3 Bachelor-Professional-in-Straßenbetriebs­
management-Fortbildungsverordn ung entsprechend ih­
rem Verhältnis zueina nd er. Allein diese Prüfungsbe­
sta ndteile sind den Entscheidungen des Prüfungsaus­
schusses zugrunde zu legen . 

(2) Anträge auf Befreiung von Prüfungsbestandteilen sind 
zusammen mit dem Zulassungsantrag schriftlich bei der 
zuständigen Stelle zu stellen. Die Nachweise über Befrei­
ungsgründe im Sinne von Absatz 1 sind beizufügen. 

§ 10 

Entscheidung über die Zulassung 
und über Be freiungsanträge 

(1) Über die Zulassung sowie über die Befreiung von 
Prüfungsbestandteilen entscheidet die zuständige Stelle. 
Hä lt sie die Zulassungsvoraussetzungen oder die Befrei­
ungsgründe nicht fü r gegeben , so entscheidet der Prü­
fungsa usschuss (§ 46 Absatz 1 Berufsbildungsgesetz) . 

(2) Die Entscheidungen über die Zulassung und die 
Befreiung von Prüfungsbestandteilen sind der Prüfungs­
bewerberin/ dem Prüfungsbewerber rechtzeitig unter 
Angabe des Prüfungstages und -ortes ei nschließlich der 
erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen. Die Ent­
scheidungen über die Nichtzulassung und über die Ab­
lehnung der Befreiung sind der Prüfungsbewerberin/ 
dem Prüfungsbewerber schriftlich mit Begründung be­
kannt zu geben. 

(3) Die Zulassung und di e Befreiung von Prüfungsbe­
sta ndteilen können von der zuständigen Stelle bis zur 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses widerrufen wer­
den , wenn sie aufgrund gefälschter Unterlagen oder fal­
scher Angaben ausgesprochen wurde. 

§ 11 

Prüfungsgebühr 

(1) Die Prüfungen sind gebührenpflichtig. 

(2) Für die Durchführung von Prüfungen werden jeweil s 
Gebühren nach Maßgabe der von der zuständigen Stelle 
getroffenen Gebührenregelungen erhoben und verein­
nahmt. 

(3) Für die P rüfungen ist di e zu prüfenden Perso nen 
selbst Gebührenschuldner. Die Gebühren sind nach 
Maßgabe der Gebührenregelung der zuständigen Stelle 
zu entrichten. 

Dritter Abschnitt: 
Durchführung der Fortbildungsprüfung 

§ 12 

Prüfungssprache 

(1) Gegenstand der Fortbildungsprüfung sind die we­
sentlichen Inhalte des § 1 Bachelor-Professional-in-Stra­
ßenbetriebsmanagement-Fortbildungsverordnung. 

(2) Die Prüfungssprache ist Deutsch. 

§ 13 
Gliederung der Prüfung 

(1) Die Prüfung im Prüfungsteil „Grundlegende Qualifi­
kationen" nach § 3 Nummer 1 Bachelor-Professional-in­
s traßen betriebsmanagemen t-Fortbild u ngsverordn ung 
besteht aus einer schriftlichen Prüfung nach § 13 Bache­
lor-Professional-in-Straßen betriebsma nagemen t-Fort­
bildungsverordnung. 

(2) Die P rüfung im Prüfungsteil „Handlungsspezifische 
Qualifikationen" nach § 3 Nummer 2 Bachelor-Profes ­
sional-in-Straßenbetriebsmanagement-Fortbildungsver­
ordnung gliedert sich in 

1. eine schriftliche Prüfung nach § 14 Bachelor-Profes ­
sional-in-Straßenbetriebsmanagement-Fortbildungs­
verordnung und 

2. eine Projektarbeit nach § 15 Bachelor-Professional-in­
Straßenbetriebsmanagement-Fortbildungsverordnung. 
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(3) Die Prüfung beginnt mit der ersten Prüfungsleistung 
der schriftlichen Prüfung nach Absatz 1. Die weiteren 
Prüfungsleistungen müssen innerhalb von fünf Jahren 
nach dem Tag des Zugangs der Mitteilung über das Er­
reichen von mindestens 50 Punkten in der schriftlichen 
Prüfung nach Absatz 1 erbracht werden. Bei Überschrei­
ten der Frist gelten die erbrachten Prüfungsleistungen 
als mit null Punkten bewertet. 

(4) Absatz 3 Satz 3 ist nicht anzuwenden, wenn die 
Nichteinhaltung der Frist durch die nach dem Berufs­
bildungsgesetz zuständige Stelle zu vertreten ist. 

§ 14 
Prü fungsaufga ben 

(1) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage 
der Prüfungsanforderungen die Prüfungsaufgaben. 

(2) Der Prüfungsausschuss kann die Aufgabenerstellung 
einem Unterausschuss übertragen. 

(3) Bei mehreren Prüfungsausschüssen obliegt die Auf­
gabenerstellung dem Koordinierungsausschuss. 

(4) Der Koordinierungsausschuss kann die Aufgabener­
stellung oder Teile davon einem Unterausschuss übertra­
gen. 

(5) Zweifelsfrei erkennbare Fehler in den Aufgabenstel­
lungen oder den Musterlösungen sind vom Prüfungsaus­
schuss oder von den von ihm beauftragen Prüfern bezie­
hungsweise Prüferinnen unverzüglich zu beheben und zu 
dokumentieren. Gleiches gilt für Fehler, die bei laufender 
Prüfung festgestellt werden. 

(6) überregional oder von einem Aufgabenerstellungs­
ausschuss bei der zuständigen Stelle erstellte oder aus­
gewählte Aufgaben sind vom Prüfungsausschuss zu 
übernehmen, sofern diese Aufgaben von Gremien erstellt 
oder ausgewählt und beschlossen wurden, die entspre­
chend § 2 Absatz 2 zusilmmengesetzt sind und die zu­
ständige Stelle über die Ubernahme entschieden hat. 

§ 15 
N achteilsausgleich für behinderte Menschen 

Bei der Durchführung der Prüfung sollen die besonderen 
Verhältnisse behinderter Menschen berücksichtigt wer­
den. Dies gilt insbesondere für die Dauer der Prüfung, 
die Zulassung von Hilfsmitteln und die Inanspruch­
nahme von Hilfeleistungen Dritter wie Gebärdensprach­
dolmetscher für hörbehinderte Menschen (§ 65 Absatz 1 
Satz 2 Berufsbildungsgesetz). Die Art der Behinderung 
ist mit dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung (§ 8 Ab­
satz 1) nachzuweisen. 

§ 16 
Nichtöffentlichkeit 

Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreterinnen und 
Vertreter der obersten Bundes- und Landesbehörden, der 
zuständigen Stelle sowie die Mitglieder des Berufsbil­
dungsausschusses der zuständigen Stelle können anwe­
send sein. Der Prüfungsausschuss kann im Einverneh­
men mit der zuständigen Stelle andere Personen als 
Gäste zulassen. An der Beratung über das Prüfungser­
gebnis dürfen nur die Mitglieder des Prüfungsausschus­
ses beteiligt sein. 

§ 17 
Leitung, Aufsicht und Niederschrift 

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsitzes vom 
gesamten Prüfungsausschuss durchgeführt. 

(2) Die zuständige Stelle regelt im Einvernehmen mit 
dem Prüfungsausschuss die Aufsichtsführung, die si­
cherstellen soll, dass die Prüfungsleistungen selbststän­
dig und nur mit erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln 
durchgeführt werden. 

(3) Störungen durch äußere Einflüsse müssen von der zu 
prüfenden Person ausdrücklich gegenüber der Aufsicht, 
dem Vorsitz oder den mit der Prüfungsabnahme beauf­
tragten Prüfenden gerügt werden. Entstehen durch die 
Störungen erhebliche Beeinträchtigungen, entscheidet 
der Prüfungsausschuss die mit der Prüfungsabnahme 

beauftragten Prüfenden über Art und Umfang von geeig­
neten Ausgleichsmaßnahmen. Bei der Durchführung von 
schriftlichen Prüfungen kann die Aufsicht über die Ge­
währung einer Zeitverlängerung entscheiden. 

(4) Die mündliche Ergänzungsprüfung ist vom Prü­
fungsausschuss gemäß§ 4 Absatz 2 abzunehmen. 

(5) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift 
zu fertigen und von den Aufsichtsführenden beziehungs­
weise den Prüfern und Prüferinnen zu unterzeichnen. 

§ 18 
Ausweispflicht und Belehrung 

Die zu prüfenden Personen haben sich über ihre Person 
auszuweisen. Sie sind vor Beginn der Prüfung über den 
Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehende Zeit, die er­
laubten Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen von Täu­
schungshandlungen, Ordnungsverstößen, Rücktritt und 
Nichtteilnahme zu belehren . 

§ 19 
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße 

(1) Unternimmt es eine zu prüfende Person, das Prü­
fungsergebnis durch Täuschung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen oder leistet sie 
Beihilfe zu einer Täuschung oder einem Täuschungsver­
such, liegt eine Täuschungshandlung vor. 

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass eine zu 
prüfende Person eine Täuschungshandlung begeht oder 
einen entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sach­
verhalt von der Aufsichtsführung festzustellen und zu 
protokollieren. Die zu prüfende Person setzt die Prüfung 
vorbehaltlich der Entscheidung des Prüfungsausschusses 
über die Täuschungshandlung fort. 

(3) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der 
Täuschungshandlung betroffene Prüfungsleistung mit 
,,ungenügend" (= 0 Punkte) bewertet. In schweren Fällen, 
insbesondere bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, 
kann der Prüfungsausschuss die zu prüfende Person von 
dem Prüfungsbestandteil oder von der gesamten Prüfung 
ausschließen. Der Ausschluss gilt als Nichtbestehen der 
Prüfung. Das Gleiche gilt bei Täuschungen, die nach­
träglich innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung des 
jeweiligen Prüfungsbestandteils festgestellt werden. Der 
Prüfungsbestandteil oder die gesamte Prüfung ist mit 
,, ungenügend" (= 0 Punkte) zu bewerten. 

(4) Behindert eine zu prüfende Person durch ihr Verhal­
ten die Prüfung so, dass die Prüfung nicht ordnungsge­
mäß durchgeführt werden kann , ist sie von der Teil­
nahme auszuschließen. Die Entscheidung hierüber kann 
von der Aufsichtsführung oder den mit der Prüfungsab­
nahme beauftragten Prüfenden getroffen werden. Die 
endgültige Entscheidung über die Folgen für die zu prü­
fende Person hat der Prüfungsausschuss unverzüglich zu 
treffen . Gleiches gilt bei der Nichtbeachtung der Ar­
beitsschutz- und Sicherheitsvorschriften. 

(5) Vor einer endgültigen Entscheidung des Prüfungs­
ausschusses nach den Absätzen 3 und 4 ist die zu prü­
fende Person zu hören. 

§ 20 
Rücktritt, Nichtteil nahme 

(1) Die zu prüfende Person kann nach erfolgter Anmel­
dung vor Beginn der Prüfung (bei schriftlichen Prüfun­
gen vor Bekanntgabe der Prüfungsaufgaben) durch 
schriftliche Erklärung zurücktreten. In diesem Fall gilt 
die Prüfung als nicht abgelegt . 

(2) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder 
nimmt die zu prüfende Person an der Prüfung nicht teil, 
ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so wird die Prü­
fung mit „ungenügend" (= 0 Punkte) bewertet. Liegt ein 
wichtiger Grund vor, ist Absatz 1 anzuwenden. § 26 Ab­
satz 2 und 3 gelten entsprechend. 

(3) Der wichtige Grund ist der zuständigen Stelle unver­
züglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im Krankheits­
fall ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes erforderlich. 
Uber das Vorliegen eines wichtigen Grundes entscheidet 
der Prüfungsausschuss. 
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Vierter Abschnitt: 
Bewertung, Feststellung und Beurkundung 

des Prüfungsergebnisses 

§ 21 
Bewertungsschlüssel 

Die Prüfungsleistungen sind nach dem Bewertungsmaß­
stab und - schlüssel der Anlage zu bewerten. 

§ 22 
Bewertungsverfahren, Feststell ung 

der Prüfungsergebnisse 

(1) Jede Prüfungsleistung ist nach Maßgabe des § 21 mit 
Punkten zu bewerten. 

(2) In der schriftlichen Prüfung nach § 13 Bachelor-Pro­
fessional-in-Straßenbetriebsmanagement-Fortbildungs­
verordnung sind die vier Prüfungsleistungen nach § 13 
Absatz 2 Bachelor-Professional-in-Straßenbetriebsma­
nagement-Fortbildungsverordnung jeweils einzeln zu be­
werten . Sind in jeder Prüfungsleistung, auch unter Be­
rücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung 
nach § 13 Absatz 4 Bachelor-Professional-in-Straßenbe­
trie bsmanagemen t-Fortbildungsverordnung, mindestens 
50 Punkte erreicht worden, wird aus den einzelnen Be­
wertungen das arithmetische Mittel berechnet. 

(3) In der schriftlichen Prüfung nach § 14 Bachelor-Pro­
f essional-in-S traßen betrie bsmanagemen t-Fortbildungs­
verordnung sind die zwei Prüfungsleistungen nach § 14 
Absatz 2 Bachelor-Professional-in-Straßenbetriebsma­
nagement-Fortbildungsverordnung jeweils einzeln zu be­
werten. Sind in jeder Prüfungsleistung, auch unter Be­
rücksichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung 
nach § 14 Absatz 4 Bachelor-Professional-in-Straßenbe­
triebsmanagement-Fortbildungsverordnung, mindestens 
50 Punkte erreicht worden, wird aus den einzelnen Be­
wertungen das arithmetische Mittel berechnet. 

(4) In der Projektarbeit nach § 15 Bachelor-Professio­
nal-in-Straßenbetriebsmanagement-Fortbildungsverord­
nung sind als Prüfungsleistungen jeweils einzeln zu be­
werten: 

1. die schriftliche Hausarbeit nach § 15 Absatz 2 bis 4 
Bachelor-Professional-in-Straßenbetriebsmanage­
ment-Fortbildungsverordnung, 

2. die Präsentation nach § 15 Absatz 5 Bachelor-Profes­
sional-in-Straßenbetriebsmanagement-Fortbildungs­
verordnung, 

3. das Fachgespräch nach § 15 Absatz 6 Bachelor-Pro­
fessional-in-Straßenbetriebsmanagement-Fortbil­
dungsverordnung. 

Aus den Bewertungen der schriftlichen Hausarbeit, der 
Präsentation und des Fachgesprächs wird als Bewertung 
der Projektarbeit das gewichtete arithmetische Mittel 
berechnet. Dabei sind die Bewertungen wie folgt zu ge­
wichten: 

1. die Bewertung der schriftlichen Hausarbeit mit 70 
Prozent, 

2. die Bewertung der Präsentation mit 15 Prozent und 

3. die Bewertung des Fachgesprächs mit 15 Prozent. 

(5) Die Prüfung ist bestanden, wenn ohne Rundung je­
weils mindestens 50 Punkte erreicht worden sind in 

1. allen Prüfungsleistungen der schriftlichen Prüfung im 
Prüfungsteil „Grundlegende Qualifikationen" nach 
§ 13 Bachelor-Professional-in-Straßenbetriebsma­
nagemen t-Fortbildungsverordnung, 

2. allen Prüfungsleistungen der schriftlichen Prüfung im 
Prüfungsteil „Handlungsspezifische Qualifikationen" 
nach § 14 Bachelor-Professional-in-Straßenbetriebs­
managemen t-Fortbild ungsverordnung und 

3. allen Prüfungsleistungen in der Projektarbeit im Prü­
fungsteil „Handlungsspezifische Qualifikationen" 
nach § 15 Bachelor-Professional-in-Straßenbetriebs­
management-Fortbildungsverordnung. 

(6) Ist die Prüfung bestanden, sind die folgenden Punk­
tebewertungen jeweils kaufmännisch auf eine ganze 
Zahl zu runden: 

1. die Bewertung der schriftlichen Prüfung im Prüfungs­
teil „Grundlegende Qualifikationen" nach § 16 Absatz 2 
Bachelor-Professional-in-Straßenbetriebsmanagement­
Fortbildungsverordnung, 

2. Die Bewertung der schriftlichen Prüfung im Prüfungs­
teil „Handlungsspezifische Qualifikationen" nach § 16 
Absatz 3 Bachelor-Professional-in-Straßenbetriebsma­
nagement-Fortbildungsverordnung, 

3. die Bewertung der Projektarbeit im Prüfungsteil 
,,Handlungsspezifische Qualifikationen" nach § 16 Ab­
satz 4 Bachelor-Professional-in-Straßen betriebsmanage­
men t-Fortbildungsverordnung. 

(7) Für die Bildung einer Gesamtnote ist als Gesamt­
punktzahl das gewichtete arithmetische Mittel der nach 
Absatz 2 gerundeten Bewertungen zu berechnen. Dabei 
werden die Bewertungen wie folgt gewichtet: 

1. die Bewertung der schriftlichen Prüfung nach § 13 
Bachelor-Professional-in-Straßenbetriebsmanage­
ment-Fortbildungsverordnung mit 25 Prozent, 

2. die Bewertung der schriftlichen Prüfung nach § 14 
Bachelor-Professional-in-Straßenbetriebsmanage­
ment-Fortbildungsverordnung mit 25 Prozent und 

3. die Bewertung der Projektarbeit nach § 15 Bachelor­
Prof essi o nal-in-Straßen betrie bsmanagemen t-Fort bil­
d ungsverordn ung mit 50 Prozent. 

Die Gesamtpunktzahl ist kaufmännisch auf eine ganze 
Zahl zu runden. Der gerundeten Gesamtpunktzahl ist 
nach § 21 die Note als Dezimalzahl und die Note in Wor­
ten zuzuordnen. Die zugeordnete Note ist die Gesamt­
note. 

(8) Der Prüfungsausschuss fasst die Beschlüsse über 

1. die Noten zur Bewertung einzelner Prüfungsleistun­
gen, die er selbst abgenommen hat, 

2. die Noten zur Bewertung der Prüfung insgesamt so­
wie 

3. das Bestehen oder Nichtbestehen der Abschlussprü-
fung. 

Für die Beschlussfassung erhält der Ausschuss die Er­
gebnisniederschriften nach § 23 Absatz 1. Dem jeweili­
gen Prüfungsausschuss sind zum Zweck der abschließen­
den Bewertung und Feststellung des Prüfungsergebnis­
ses alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen. 

(9) Bei der Feststellung von Prüfungsergebnissen bleiben 
Prüfungsleistungen, von denen befreit worden ist (§ 9), 
außer Betracht. 

(10) Der Prüfungsausschuss kann einvernehmlich die 
Abnahme und Bewertung einzelner schriftlicher oder 
sonstiger Prüfungsleistungen, deren Bewertung unab­
hängig von der Anwesenheit bei der Erbringung erfolgen 
kann , so vornehmen, dass zwei seiner oder ihrer Mitglie­
der die Prüfungsleistungen selbstständig und unabhän­
gig bewerten. Weichen die auf der Grundlage des in der 
Prüfungsordnung vorgesehenen Bewertungsschlüssels 
erfolgten Bewertungen der beiden Prüfenden um nicht 
mehr als 10 Prozent der erreichbaren Punkte voneinan­
der ab, so errechnet sich die endgültige Bewertung aus 
dem Durchschnitt der beiden Bewertungen. Bei einer 
größeren Abweichung erfolgt die endgültige Bewertung 
durch ein vorab bestimmtes weiteres Mitglied des Prü­
fungsausschusses (§ 42 Absatz 5 Berufsbildungsgesetz) . 

(11) Prüfungsausschüsse nach § 42 Absatz 2 Berufs­
bildungsgesetz können zur Bewertung einzelner, nicht 
mündlich zu erbringender Prüfungsleistungen gutach­
terliche Stellungnahmen Dritter einholen . Im Rahmen 
der Begutachtung sind die wesentlichen Abläufe zu do­
kumentieren und die für die Bewertung erheblichen Tat­
sachen festzuhalten (§ 39 Absatz 3 Berufsbildungsge­
setz). Die Beauftragung erfolgt nach den Verwaltungs­
grundsätzen der zuständigen Stelle. Personen, die nach 
§ 3 von der Mitwirkung im Prüfungsausschuss auszu­
schließen sind , sollen nicht als Gutachter tätig werden. 
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§ 23 
ErgebnisniederschrHt, Mitteilung über Bestehen oder 

Nichtbestehen 

(1) Über die Feststellung der einzelnen Prüfungsergeb­
nisse ist eine Niederschrift a uf den Formularen der zu­
ständigen Stelle zu fertigen. Sie ist vo n den Mitgliedern 
des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und der zu­
ständigen Stelle unverzüglich vorzulegen. 

(2) Die Prüfung ist insgesamt bestanden, wen n in jedem 
der einzelnen Prüfungsbestandteile mindestens ausrei­
chende Leistungen erbracht worden sind. 

(3) Der zu prüfenden Person soll unmittelbar nach Fest­
stellung des Gesamtergebnisses der Prüfung mitgeteilt 
werden , ob sie die Prüfung „bestanden" oder „nicht be­
standen" hat. Kann die Feststellung des Prüfungsergeb­
nisses nicht am Tag der letzten Prüfungsleistung getrof­
fen werden , so hat der Prüfungsausschuss diese ohne 
schuldhaftes Zögern (unverzüglich) zu treffen und der zu 
prüfenden Person mitzuteilen . 

§ 24 
Prüfungszeugni s 

(1) Wer die Prüfung nach § 22 Absatz 14. und 5. bestan­
den hat , erhält von der nach dem Berufsbildungsgesetz 
zuständigen Stelle zwei Zeugnisse nach Maßga be der 
Anlage 2 der Bachelor-Professional-in-Straßenbetriebs­
management-Fortb ildungsverordnung Teil A und B. 

(2) Auf dem Zeugnis mit den Inhalten nach Anlage 2 der 
Bachelor-Professional- i n-S tra ßen betri ebsma nagement­
Fortbild ungsverordnung Teil B sind die Noten als Dezi­
malzahlen mit einer Nachkommastelle und die Gesamt­
note a ls Dezimalzahl mit einer Nachkommastelle und in 
Worten anzugeben. Jede Befreiung nach § 10 ist mit Ort, 
Datum und der Bezeichnung des Prüfungsgremiums der 
vergleichbaren Prüfung anzugeben. Der Nachweis über 
den Erwerb der berufs- und arbe itspädagogischen 
Kenntnisse nach § 8a ist im Zeugnis einzu tragen. 

(3) Die Zeugnisse können zusätzli che nicht amtliche Be­
merkungen zur Information enthalten, insbesondere 

1. über den erworbenen Abschluss oder 

2. Auf Antrag der geprüften Person über während oder 
anlässlich der Fortbildung erworbene besondere oder 
zusätzliche Fertigkeiten , Kenntnisse und Fähigkeiten. 

§ 25 
Besche id über nicht bestandene Prüfung 

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhält die zu prüfende 
Person von der zuständigen Stelle einen schriftlichen Be­
scheid. Darin ist anzugeben, welche Prüfungsleistungen 
in einer Wiederholungsprüfung nicht mehr wiederholt 
werden müssen(§ 26 Absatz 2 bis 4). Die von der zustän­
digen Stelle vorgeschriebenen Formulare si nd zu ver­
wenden. 

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungs­
prüfung gemäß § 26 ist hinzuweisen. 

Fünfter Abschnitt: 
Wiederholungsprüfung 

§ 26 
Wiederholungsprüfung 

(1) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, kann sie wie­
derholen. 

(2) Wird die Prüfung wiederholt, so darf 

1. jede Prüfungsleistung der schriftlichen Prüfung im 
Prüfungsteil „Grundlegende Qualifikationen" höchs­
tens zweimal wiederholt werden, 

2. jede Prüfungsleistung der schriftlichen Prüfung im 
Prüfungsteil „Handl ungsspezifische Qualifikationen" 
höchstens zweimal wiederholt werden und 

3. die Projektarbeit im Prüfungsteil „Handlungsspezifi­
sche Qualifikationen" einmal wiederholt werden. 

(3) Wer sich in der Frist von zwei Jahren zur Wiederho­
lung der Prüfung anmeldet, darf nur diejenigen Prü-

fungsleistungen wiederholen, die mit weniger als 50 
Punkten bewertet wurden . Ist mindestens ei ne der dre i 
Prüfungsleistungen der Proj ektarbeit im Prüfungsteil 
„Handlungsspezifische Qualifikationen" mit weniger als 
50 Punkten bewertet worden , so muss abweichend von 
Satz 1 die gesamte Projektarbeit wiederholt werden. 

(4) Wer sich nach Ablauf der Frist nach Absatz 3 Satz 1 
zur Wiederholung der Prüfung anmeldet, muss die ge­
samte Prüfung wiederholen. Die Frist beginnt an dem 
Tag, an dem 

1. der Person, die die Prüfung nicht bestanden hat, der 
Bescheid über die nicht bestandene Prüfung zugegan­
gen ist oder 

2. der Person , die die erste Wiederholung nicht bestan­
den hat, der Bescheid über die nicht bestandene erste 
Wiederholung zugegangen ist. 

(5) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prü­
fungstermin (§ 7) wiederholt werden. 

Sechster Abschnitt: 

Schlussbestimmungen 

§ 27 

RechtsbeheJ fsbelehrung 

Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsaus­
schüsse sowie der zuständigen Stelle sind bei ihrer 
schriftlichen Bekanntgabe an die Prüfungsbewerberin/ 
den Prüfungsbewerber beziehungswe ise die zu prüfend e 
Person mit einer Rechtsbehelfsbelehrung gemäß § 37 Ab­
satz 6 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12. November l 999 (GV. NRW. 
S. 602), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
25. April 2023 (GV. NRW. S. 230) geändert worden ist, zu 
versehen. 

§ 28 

Prüfungsunterlagen 

(1) Auf Antrag ist der zu prüfenden Person binnen der 
gesetzlich vorgegebenen Frist zur Einlegung eines 
Rechtsbehelfs Einsicht in ihre Prüfungsunterlagen zu 
gewähren. Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind ein 
Jahr, die Niederschriften gemäß § 23 Absatz 115 Jahre, 
aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit 
dem Zugang des Prüfungsbescheids nach § 24 Absatz 1 
beziehungsweise § 25 Absatz 1. Der Ablauf der vorge­
nannten Fristen wird durch das Einlegen eines Rechts­
mittels gehemmt. 

(2) Die Aufbewahrung kann auch elektronisch erfolgen . 
Landesrechtliche Vorschriften zur Archivierung bleiben 
unberührt . 

§ 29 

Genehmigung, Inkrafttreten , Übergangsvorschriften 

(1) Diese Prüfungsordnung wurde am 18.12.2024 gemäß 
§ 47 Absatz 1 Satz 2 des Berufsbildungsgesetzes vom Mi­
nisterium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des 
Landes Nordrhein-Westfalen genehmigt. Sie tritt am Tag 
nach der Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungs­
blatt für das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft. 

(2) Diese Prüfungsordnung ist nicht anzuwenden auf 
Prüfungen nach Fortbildungsprüfungsregelungen im 
Sinne des § 54 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes zum 
Fortbildungsabschluss mit der Bezeichnung „Straßen­
wärtermeister" oder „Straßenwärtermeisterin", die vor 
Ablauf des 19. Juli 2023 angemeldet wurden, wenn diese 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 nach der jeweili­
gen Fortbildungsprüfungsregelung zu Ende geführt wer­
den und eine eventuell e Wiederholungsprüfung bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2027 zu Ende geführt wird. Auf 
Antrag der zu prüfenden Person hat die nach dem Be­
rufsbildungsgesetz zuständige Stelle die Wiederholungs­
prüfung nach dieser Verordnung durchzuführen . Nach 
den in Satz 1 bezeichneten Vorschriften abgelegte Prü­
fungsleistungen können nicht auf die nach dieser Verord­
nung erforderlichen Prüfungsleistu ngen angerechnet 
werden. 
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(3) Ha t sich die zu prüfende Person zwischen dem 1. Ja ­
nuar 2020 und dem 20. Juli 202 3 zur Prüfung nach den 
in Absa tz 1 Satz 1 genannten Vorschriften a ngemeldet , 
ha t die nach dem Berufsbildungsgesetz zuständige Stelle 
a uf Antrag der zu prüfenden Person die Prüfung nach 
dieser Verordnung durchzufü hren. Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

Gelsenkirchen, den 21.1.2025 

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
als zustä ndi ge Stelle in Nordrhein-Westfalen für den 

Ausbildungsberuf 
,, Straßenwärter/Straßenwärterin" 

Dr. Sascha K a i s e r 
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Anlage 

(zu § 21) 

Punkte 

100 

98 und 99 

96 und 97 

94 und 95 

92 und 93 

91 

90 

89 

88 

87 

85 und 86 

84 

83 

82 

8 1 

79 und 80 

78 

77 

75 und 76 

74 

72 und 73 

71 

70 

68 und 69 

67 

65 und 66 

63 und 64 

62 

60 und 6 1 

58 und 59 

56 und 57 

55 

53 und 54 

51 und 52 

50 

48 und 49 

46 und 47 

44 und 45 

42 und 43 

40 und 41 

B t ewer ungsma ß t b s a un d -SC hl " usse 
Note Note Defi ni tion 

a ls Dezima lza hl in Worten 

1,0 sehr gut ei ne Leistun g, d ie den Anforderu ngen in besonderem 
Maß entspricht 

1, 1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 gut e ine Le istung, die den Anforderungen vo ll entspricht 

1,6 

1,7 

1,8 

1,9 

2,0 

2, 1 

2,2 

2,3 

2,4 

2,5 befriedigend eine Le istun g, d ie den Anforderungen im 
A ll geme inen entspricht 

2,6 

2,7 

2,8 

2,9 

3,0 

3, 1 

3,2 

3,3 

3 ,4 

3,5 ausreichend eine Le istun g, d ie zwar Mänge l aufweist, aber im 
Ganzen den Anforderungen noch entspricht 

3,6 

3,7 

3,8 

3,9 

4,0 

4, 1 

4,2 

4,3 

4,4 

4,5 mange lha ft ei ne Leistun g, d ie den Anforderu ngen nicht 
entspricht, jedoch erkennen lässt, da ss gewisse 

4,6 Grundkenntnisse noch vorhande n sind 

4,7 

4,8 

4,9 

285 
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38 und 39 5,0 

36 und 37 5, 1 

34 und 35 5,2 

32 und 33 5,3 

30 und 3 1 5,4 

25 bis 29 5,5 un genügend eine Le istun g, di e den An fo rderungen nicht ent spricht 
und be i der se lbst Grund kenntni sse fe hl en 

20 bi s 24 5,6 

15 bis 19 5,7 

10 bis 14 5,8 

5 bis 9 5,9 

0 bi s 4 6 ,0 
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